
AMTSBLATT
der

Hansestadt Stralsund
Herausgeber:

Hansestadt Stralsund • Der Oberbürgermeister

Nr. 5 20. Jahrgang Stralsund, 15.10.2010

Inhalt                   Seite 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Widmungen  2  
von Straßen und Wegen in der Hansestadt Stralsund 
für den öffentlichen Verkehr 

• Am Moorteich 2 
• Am Weidengehölz 2 
• Hagemeisterstraße 2 
• Hans-Georg-v.-Arnim-Straße 3 
• Carl-Loewe-Ring 3 
• Kupferteichring 4 
• Entenkamp 5 

 
Öffentliche Bekanntmachung  5 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41  
der Hansestadt Stralsund  
„Kleiner Wiesenweg – Nördlicher Teil“ 
 
Verwaltungsvorschrift der Hansestadt Stralsund 6  
zur Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung 
nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und  
Zwölftes Buch (SGB XII) - Unterkunfts- und Heizkostenrichtlinie 
 
Anmeldung für Schulanfänger 2011 17 
 
Amtliche Bekanntmachung zum Antrag auf Erteilung  18 
der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 6  
der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungs-
gesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet  
des Sachenrechts (Sicherung von Leitungsrechten) 
 
Jahresabschluss 2009  19 
Bekanntmachung der Werkstatt  
für behinderte Menschen Stralsund gGmbH  
 
Jahresabschluss 2009 20 
Bekanntmachung der SWS Entsorgungs GmbH 
 
Jahresabschluss 2009 20 
Bekanntmachung der SWS Seehafen Stralsund GmbH 
 
 
Impressum 
Herausgeber:   Hansestadt Stralsund  Der Oberbürgermeister   

PF 2145    18408 Stralsund     Tel. 0 38 31 - 25 21 10 
Erscheinungsweise: Das Amtsblatt der Hansestadt Stralsund erscheint nach Bedarf im Format DIN A4. Auf 
das Erscheinen wird vorher in der Samstagsausgabe der „Ostseezeitung“, Ausgabe Stralsund, hingewiesen. Das 
Amtsblatt wird an alle Haushalte im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund verteilt. Es kann darüber hinaus einzeln 
oder im Abonnement gegen Erstattung der Auslagen vom Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, Presse-
stelle, Mühlenstraße 4-6, Postfach 2145, 18408 Stralsund bezogen werden. 
Herstellung:   rügendruck gmbh putbus, Circus 13, 18581 Putbus        

hansedruck und medien, gmbH stralsund, Heilgeiststraße 2, 18439 Stralsund 
Verteilung:     Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG 
Redaktion:      Pressestelle (Tel. 0 38 31 - 25 22 12) ,  Email: pressestelle@stralsund.de 

Die Stadtbibliothek der Hansestadt Strasund nach der Sanierung:

Blick durchs Fenster in einen der neuen Leseräume

Öffnungs- und Medienausleihzeiten:

montags 14 - 19 Uhr (NEU!)

dienstags 10 - 19 Uhr

mittwochs 14 - 19 Uhr

donnerstags 10 - 19 Uhr

freitags 10 - 19 Uhr

samstags 10 - 13 Uhr (NEU!)



Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 

Nachstehende Straße im Stadtteil Tribseer Vorstadt des 
Stadtgebietes Tribseer der Hansestadt Stralsund wird ge-
mäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 
(GVOBl. M-V S. 42), geändert durch das Gesetz vom 2. 
März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), zuletzt geändert durch das 
Gesetz  vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 101,113), 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
Am Moorteich 
 
Lagebezeichnung der Straße:     
abzweigend vom Carl-Heydemann-Ring 
 
Gemarkung Stralsund, Flur 15, Flurstücke 40/28, 53/7, 55/8, 
58/16, 58/17, 58/19, 58/21 
  
Festsetzungen:  
Klassifizierung:   Anliegerstraße/sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV 
Funktion:   Grundstückserschließung 
Widmungsbeschränkung:  keine 
Straßenbaulastträger:   Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Be-
kanntmachung beim Bauamt der Hansestadt Stralsund, 
Abt. Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbür-
germeister, Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Postfach 
2145, 18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle 
des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Stralsund, 04.08.2010 

 
als Straßenbaulastträger 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 

Nachstehende Straße im Stadtteil Stadtkoppel des Stadtge-
bietes Grünhufe der Hansestadt Stralsund wird gemäß § 7 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-
V S. 42), geändert durch das Gesetz vom 2. März 1993 
(GVOBl. M-V S. 178), zuletzt geändert durch das Gesetz  
vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 101,113), dem öffent-
lichen Verkehr gewidmet: 

Am Weidengehölz 
 
Lagebezeichnung der Straße:     
abzweigend vom Blütenweg 
 
Gemarkung Grünhufe, Flur 1, Flurstücke 170/3, 173/10, 
171/13 tlw., 176/7, 181/10 
 
Festsetzungen:  
Klassifizierung:   Anliegerstraße/sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV 
Funktion:   Grundstückserschließung 
Widmungsbeschränkung:  keine 
Straßenbaulastträger:  Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Be-
kanntmachung beim Bauamt der Hansestadt Stralsund, 
Abt. Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbür-
germeister, Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Postfach 
2145, 18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle 
des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Stralsund, 04.08.2010 

 
als Straßenbaulastträger 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 

Nachstehende Straße und nachstehender Weg im Stadtteil 
Kniepervorstadt des Stadtgebietes Knieper der Hansestadt 
Stralsund werden gemäß § 7 des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 
vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), geändert durch 
das Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), zuletzt 
geändert durch das Gesetz  vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 
M-V S. 101, 113), dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
Lagebezeichnung der Straße und des Weges: 
 
1. Hagemeisterstraße 
 abzweigend von der Sarnowstraße 

Gemarkung Stralsund, Flur 5, Flurstücke  44/14, 
116/32, 117/ 11, 118/3, 118/6 

 
2. Weg 

Verbindungsweg abzweigend von der Hage-
meisterstraße zur Friedrich-Naumann-Straße 
Gemarkung Stralsund, Flur 5, Flurstücke  44/8, 49/1 
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Festsetzungen zu 1: 
Klassifizierung:   Anliegerstraße/sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV 
Funktion:   Grundstückserschließung 
Widmungsbeschränkung:  keine 
 
Festsetzungen zu 2: 
Klassifizierung:  sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 

StrWG-MV  
Funktion:   Anlieger- und Verbindungsweg, Verbin-

dung für Fußgänger/Radfahrer von der 
Hagemeisterstraße zur Friedrich-Naumann-
Straße 

Widmungsbeschränkung:  nur für Fußgänger und Radfahrer, 
kein Kfz-Verkehr  

Straßenbaulastträger:  Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Be-
kanntmachung beim Bauamt der Hansestadt Stralsund, 
Abt. Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbür-
germeister, Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Postfach 
2145, 18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle 
des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 

Stralsund, 04.08.2010 

 
als Straßenbaulastträger 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 

Nachstehende Straße und nachstehender Weg im Stadtteil 
Kniepervorstadt des Stadtgebietes Knieper der Hansestadt 
Stralsund werden gemäß § 7 des Straßen- und Wegegeset-
zes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 
vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), geändert durch 
das Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), zuletzt 
geändert durch das Gesetz  vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 
M-V S. 101,113), dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
Lagebezeichnung der Straße und des Weges: 
 

1. Hans-Georg-v.-Arnim-Straße 
 abzweigend von der Lindenstraße  

Gemarkung Stralsund, Flur 9, Flurstücke  78/3, 92/32, 
92/46 

 

2. Weg 
abzweigend von der Hans-Georg-v.-Arnim-Straße zur 
Hainholzstraße 
Gemarkung Stralsund, Flur 9, Flurstücke 92/31tlw., 123 

Festsetzungen zu 1:  
Klassifizierung:   Anliegerstraße/sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV 
Funktion:   Grundstückserschließung 
Widmungsbeschränkung:  keine 
 
Festsetzungen zu 2: 
Klassifizierung:  sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 

StrWG-MV  
Funktion:   Anlieger- und Verbindungsweg, Verbindung 

für Fußgänger/Radfahrer von der Hans-
Georg-v.-Arnim-Straße zur Hainholzstraße 

Widmungsbeschränkung:  nur für Fußgänger und Radfahrer, 
kein Kfz-Verkehr  

Straßenbaulastträger:  Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidme-
ten  Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Be-
kanntmachung beim Bauamt der Hansestadt Stralsund, 
Abt. Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbür-
germeister, Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Postfach 
2145, 18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle 
des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 

Stralsund, 04.08.2010 

 
als Straßenbaulastträger 
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Widmungsverfügung 
 

Nachstehende Straße und nachstehende Wege im Stadtteil 
Knieper West Vorstadt des Stadtgebietes Knieper der Han-
sestadt Stralsund werden gemäß § 7 des Straßen- und We-
gegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-
MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), geändert 
durch das Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), 
zuletzt geändert durch das Gesetz  vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V S. 101,113), dem öffentlichen Verkehr gewid-
met: 
 
Lagebezeichnung der Straße und der Wege: 
 

1. Carl-Loewe-Ring 
 abzweigend vom Heinrich-Heine-Ring  

Gemarkung Stralsund, Flur 8, Flurstück 17/227 tlw., 
17/230 

 

2. Weg 
abzweigend vom Carl-Loewe-Ring in Richtung  Arnold-
Zweig-Straße  

 Gemarkung Stralsund, Flur 8, 17/227 tlw.  
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3.  Weg 

abzweigend vom Carl-Loewe-Ring bis zum Louis-
Fürnberg-Weg 
Gemarkung Stralsund, Flur 8, 17/227 tlw.  

 

4.  Weg 
abzweigend vom Carl-Loewe-Ring bis zum Grünhufer 
Bogen  
Gemarkung Stralsund, Flur 8, 69/8 tlw. 

 

5.  Weg 
abzweigend vom Grünhufer Bogen  bis zum Birkenweg 
Gemarkung Stralsund, Flur 14, Flurstück 2/5 tlw. 

  
Festsetzungen zu 1: 
Klassifizierung:   Anliegerstraße/sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV 
Funktion:   Grundstückserschließung 
Widmungsbeschränkung:  keine 
 
Festsetzungen zu 2: 
Klassifizierung:  sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 

StrWG-MV  
Funktion:   Anlieger- und Verbindungsweg, Verbin-

dung für Fußgänger/Radfahrer vom Carl-
Loewe-Ring in Richtung Arnold-Zweig-
Straße 

Widmungsbeschränkung:  nur für Fußgänger und Radfahrer, 
kein Kfz-Verkehr  

 
Festsetzungen zu 3: 
Klassifizierung:  sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 

StrWG-MV  
Funktion:   Anlieger- und Verbindungsweg, Verbin-

dung für Fußgänger/Radfahrer vom Carl-
Loewe-Ring zum Louis-Fürnberg-Weg 

Widmungsbeschränkung:  nur für Fußgänger und Radfahrer, 
kein Kfz-Verkehr  

 
Festsetzungen zu 4: 
Klassifizierung:  sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 

StrWG-MV  
Funktion:   Anlieger- und Verbindungsweg, Verbin-

dung für Fußgänger/Radfahrer vom Carl-
Loewe-Ring zum Grünhufer Bogen 

Widmungsbeschränkung:  nur für Fußgänger und Radfahrer, 
kein Kfz-Verkehr  

 
Festsetzungen zu 5: 
Klassifizierung:  sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 4 

StrWG-MV  
Funktion:   Anlieger- und Verbindungsweg, Verbin-

dung für Fußgänger/Radfahrer vom Grün-
hufer Bogen zum Birkenweg 

Widmungsbeschränkung:  nur für Fußgänger und Radfahrer, 
kein Kfz-Verkehr  

 
Straßenbaulastträger:  Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Be-
kanntmachung beim Bauamt der Hansestadt Stralsund, 
Abt. Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbür-
germeister, Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Postfach 
2145, 18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle 
des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
 

Stralsund, 04.08.2010 
 

 
als Straßenbaulastträger 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 
 

Nachstehende Straße im Stadtteil Tribseer Wiesen des 
Stadtgebietes Tribseer der Hansestadt Stralsund wird ge-
mäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 
(GVOBl. M-V S. 42), geändert durch das Gesetz vom 2. 
März 1993 (GVOBl. M-V S. 178), zuletzt geändert durch das 
Gesetz  vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 101,113), 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 
Kupferteichring 
 
 

Lagebezeichnung der Straße:     
abzweigend vom Kleeweg bis zur Franz-Pflugradt-Straße  
Gemarkung Stralsund, Flur 44, Flurstücke 133/11 tlw., 134/12  
Gemarkung Stralsund, Flur 51, Flurstücke 35/1, 37/5, 45/6, 48, 
49/10, 60/59 tlw.  
 
 

Festsetzungen:  
Klassifizierung:   Anliegerstraße/sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV 
Funktion:   Grundstückserschließung 
Widmungsbeschränkung:  keine 
 
Straßenbaulastträger:  Hansestadt Stralsund 
 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Be-
kanntmachung beim Bauamt der Hansestadt Stralsund, 
Abt. Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbür-
germeister, Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Postfach 
2145, 18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle 
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des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Stralsund, 04.08.2010 

 
als Straßenbaulastträger 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 
Nachstehende Straße im Stadtteil Andershof des Stadtgebie-
tes Süd der Hansestadt Stralsund wird gemäß § 7 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V 
S. 42), geändert durch das Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. 
M-V S. 178), zuletzt geändert durch das Gesetz  vom 23. Feb-
ruar 2010 (GVOBl. M-V S. 101,113), dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet: 
 
Entenkamp 
 
Lagebezeichnung der Straße:     
abzweigend von der Ahornstraße bis Gänseweide 
Gemarkung Andershof, Flur 1, Flurstücke  70/52, 71/43, 
71/55, 71/57 
 
Festsetzungen:  
Klassifizierung:   Anliegerstraße/sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 Nr. 4 StrWG-MV 
Funktion:   Grundstückserschließung 
Widmungsbeschränkung:  keine 
Straßenbaulastträger:  Hansestadt Stralsund 
 
Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Be-
kanntmachung beim Bauamt der Hansestadt Stralsund, 
Abt. Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbür-
germeister, Bauamt, Abt. Straßen und Stadtgrün, Postfach 
2145, 18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle 
des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Stralsund, 04.08.2010 

 
als Straßenbaulastträger 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 

der Hansestadt Stralsund 
„Kleiner Wiesenweg – nördlicher Teil“ 
Beschluss-Nr. 2010-V-07-0333 vom 23.09.2010 

 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschloss am 
23.09.2010 die 3. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 41 
als Satzung.  
Das ca. 7,3 ha große Plangebiet der 3. Änderung liegt im 
Stadtgebiet Tribseer, Stadtteil Tribseer Wiesen. Die 3. Ände-
rung betrifft den Bereich am Heuweg östlich des Kleinen 
Wiesenweges. Das Plangebiet wird von der Straße Tribseer 
Wiesen durchquert, die in die Feldstraße mündet.     
Wesentlicher Inhalt der 3. Änderung ist, die Reihenhausbe-
bauung und den Geschosswohnungsbau in eine Einzel- und 
Doppelhausbebauung zu ändern.  
 
Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
Nach der Bekanntmachung kann jedermann die rechtsver-
bindliche 3. Änderung des Bebauungsplanes mit der Be-
gründung im Bauamt, Abt. Planung und Denkmalpflege, Ba-
denstraße 17, Zimmer 204, während der Dienststunden ein-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Fälligkeit und Erlöschen  
möglicher Entschädigungsansprüche 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche aufgrund von 
Festsetzungen im oben genannten Plan nach den §§ 39 bis 
42 BauGB gegenüber dem Entschädigungspflichtigen (§ 44 
Abs. 1 BauGB) und § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   
 
Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV MV) 
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2a beachtlich sind.   
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 5 Abs. 4 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (KV MV) in der Fassung vom 08. Juni 2004 be-
zeichneten landesrechtlichen Vorschriften über die Ausferti-
gung und Bekanntmachung der Satzung sowie eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 
5 KV MV, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Hanse-
stadt Stralsund unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend ge-
macht worden ist.    
 
Stralsund, den 08.10.2010 
 
 

gez. Dr. Badrow 
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Verwaltungsvorschrift  
der Hansestadt Stralsund 

zur Angemessenheit der Kosten  
für Unterkunft und Heizung 
nach dem Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II) und 
Zwölftes Buch (SGB XII) 

(Unterkunfts- und Heizkostenrichtlinie) 
Beschluss-Nr. 2010-V-07-0337 vom 23.09.2010 

 
1. Grundlagen  
2. Voraussetzungen 
3. Angemessenheit der Unterkunftskosten 
4. Kostensenkungsverfahren 
5. Frist der Übernahme unangemessener Unter-

kunftskosten 
6. Heizkosten 
7. Leistungen nach nicht erforderlichen Umzug 
8. Rückzahlungen und Guthaben 
9. Eigentumswohnung/Eigenheim 
10. Unterkunftskosten für Bewohner von Obdachlosen-

einrichtungen, Asylbewerberheimen, Frauenhäusern 
und vergleichbaren Einrichtungen 

11. Abschluss eines neuen Mietvertrages/ Zusicherung 
12. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Ge-

nossenschaftsanteile, Umzugskosten 
13. Direktzahlung an den Vermieter 
14. Übernahme von Schulden 
15. Zuschuss an Auszubildende 
16. Renovierungskosten 
17. Warmwasseraufbereitung 
18. Inkrafttreten 

 
1. Grundlagen 
 

1.1. Die Hansestadt Stralsund ist als kreisfreie Stadt gemäß 
§ 6 Abs.1 Ziffer 2 SGB II  Träger  einzelner Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende. Hierunter fallen auch 
Leistungen für die Übernahme angemessener Unterkunfts- 
und Heizkosten gemäß § 19 Satz 1 Ziffer 1 in Verbindung 
mit § 22 Abs. 1 SGB II. 
 

1.2. Ebenso ist die Hansestadt Stralsund als kreisfreie Stadt 
gemäß § 3 Absätze 1 und 2 SGB XII örtlicher Träger der So-
zialhilfe. Zur Sozialhilfe gehört gemäß § 27 Abs. 1, § 29 Abs. 
1 sowie § 42 Satz 1 Ziffer 2 SGB XII auch die Übernahme 
angemessener Kosten der Unterkunft in den Leistungsarten 
nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebens-
unterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung). 
 

1.3. Die örtliche Zuständigkeit der Hansestadt Stralsund be-
steht auch für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) § 10 AsylbLG. Im Rahmen der §§ 2 und 3 
AsylbLG sind auch angemessene Kosten für Unterkunft und 
Heizung auszureichen. 
 

1.4. Gemäß § 27 Ziffer 1 SGB II wird das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen, welche Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung angemessen sind und unter welchen Voraus-
setzungen die Kosten für Unterkunft und Heizung pauscha-
liert werden können. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales beabsichtigt derzeit nicht, die Angemessenheit der 

Unterkunfts- und Heizungskosten im Wege einer Verordnung 
zu regeln. Es überlässt die Beurteilung der Angemessenheit 
auch weiterhin dem zuständigen Leistungsträger vor Ort. 
Dieser hat zur Prüfung der Besonderheiten des Einzelfalls 
dabei die höchstrichterliche Rechtssprechung bei der Ent-
scheidungsfindung zu beachten.  
 

1.5. Die Kriterien für die Angemessenheit von Unterkunfts- 
und Heizkosten werden durch diese Verwaltungsvorschrift 
der Hansestadt Stralsund bestimmt. 

 
2. Voraussetzungen 

 

2.1. Voraussetzung für die Übernahme von Unterkunftskos-
ten ist, dass tatsächlich Kosten für eine Unterkunft entste-
hen. BSG  20.08.09- B 14 AS 34/08 R 

 

2.2.  Unterkünfte können z.B. sein: 
  Mietwohnungen 
  Eigentumswohnungen; Eigenheime 
  Pensionszimmer in Notfallsituationen 
  möblierte Zimmer 
  Oblachlosenunterkünfte, Frauenhäuser  
 

2.3. Kosten für Unterkunft und Heizung sind auch zu gewäh-
ren bei: 
• zeitlich überschaubaren Krankenhaus- oder Rehabili-

tationsaufenthalten (in der Regel bis max. 6 Monate) 
• Freigängern, die während der Haftzeit weiter erwerbs-

tätig sind 
 

2.4. Grundsätzlich sind nur Kosten für den aktuellen Unter-
kunftsbedarf zu übernehmen, maßgeblich ist, dass die Un-
terkunft tatsächlich genutzt wird. 
 

2.5. Keine Kosten der Unterkunft sind Garagen- oder Stell-
platzmieten bei regulären Mietverhältnissen. Keine Unter-
kunftskosten sind ebenfalls solche Bedarfe, die bereits von 
der Regelleistung umfasst sind. Sind in der Miete derartige 
Kosten enthalten, müssen diese aus den Unterkunftskosten 
herausgerechnet werden. Abzustellen ist hierbei auf den tat-
sächlichen Kostenanteil, soweit dieser ausgewiesen ist. Für 
den Fall, dass die Kosten nicht ausgewiesen sind, wird auf 
die Abteilungen in der Regelsatzverordnung unter Berück-
sichtigung der aktuellen Einkommens- und Verbraucher-
stichprobe (EVS) verwiesen.  Hierzu zählen:  
• Warmwasser 
• Haushaltsenergie 
• Möblierung, soweit bezifferbar (Mobiliar, Kühlschrank, 

Waschmaschine), nicht jedoch ein mietvertraglich ver-
einbartes Nutzungsentgelt für Kücheneinrichtung  
BSG 15.04.2008- B 14/7b AS 58/06 R 

• Verköstigung 
• Schadensersatzansprüche wegen Beschädigung der 

Mietsache, da diese nur aus Anlass des Mietverhältnis-
ses aber nicht für die Unterkunft entstehen.  
BSG 15.04.2008- B 14/7b AS 58/06  

 
3. Angemessenheit der Unterkunftskosten 
 

3.1. Das Kriterium der Angemessenheit als unbestimmter 
Rechtsbegriff bedarf einer  gesetzeskonformen Auslegung, 
die eine Einzelfallprüfung voraussetzt. Die Auslegung unter-
liegt in vollem Umfang der gerichtlichen Kontrolle. Daher hat 
der  Leistungsträger darzulegen, welche Kriterien und ermit-
telten Daten der Entscheidung zu Grunde gelegt wurden. Die 
Angemessenheit des Umfangs der Aufwendungen ist an den 
Besonderheiten des Einzelfalls zu messen. Grundsätzlich ist 
ein konkret-individueller Maßstab anzulegen.  
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BSG 07.11.2006-B 7b AS 18/06 R, BSG 27.02.2008- B 
14/7b AS 70/06 R 

 

3.2. Der Unterkunftsbedarf ist auf eine nach Ausstattung, 
Substanz, Zuschnitt und Lage einfache Wohnung  der unte-
ren Kategorie gerichtet. Der bisherige Lebensstandard ist 
unerheblich. BSG 07.11.2006- B 7b AS 18/06 R 
 

3.3. Die Ermittlung der Angemessenheit erfolgt in mehreren 
Schritten. Auf der ersten Stufe ist die abstrakte Angemes-
senheit anhand der Ermittlung eines Richtwertes festzustel-
len. Auf der zweiten Stufe wird die konkrete Angemessenheit 
unter Berücksichtigung des Einzelfalls durch Anwendung ei-
ner 3-Schritt-Prüfung ermittelt. BSG 07.11.2006- B 7b AS 
18/06 R 
 

3.4. Der Richtwert für den Mietpreis hat nicht den Charakter 
einer Pauschale, da er weder Abgeltungswirkung noch eine 
tatsächlich begrenzende Wirkung hat. Er soll eine Orientie-
rung bieten. Er bestimmt sich nach der so genannten Pro-
dukttheorie. Hiernach ist der Richtwert das Produkt aus der 
abstrakt angemessenen Quadratmeterzahl und dem abstrakt 
angemessenen Quadratmeterpreis. Der Wohnungsstandard 
kann sich in beiden Faktoren widerspiegeln. BSG 
07.11.2006-B 7b AS 18/06 R, BSG 27.02.2008-B 14/7b AS 
70/06, BSG 02.07.2009- B14 AS 36/08, BSG 20.08.2009- B 
14 AS 41/08 R, BSG 22.09.2009- B 4 18/09 R 
 

abstrakte Quadratmeterzahl  x  abstrakter Quadratmeterpreis       
 =    Richtwert 

 
Konsequenz der Produkttheorie ist, dass der Leistungsemp-
fänger zu Gunsten oder zu Lasten eines Kriteriums (z.B. 
Wohnungsgröße) abweichen kann, wenn er dies bei  einem 
weiteren Kriterium (z.B. Quadratmeterpreis) ausgleicht. Ent-
scheidend ist also nur die ermittelte Gesamtsumme. 
 

3.5. Ist die Wohnung unangemessen groß, jedoch nach der 
Produkttheorie angemessen, so sind die Heizkosten nicht bis 
auf die angemessene Wohnungsgröße zu kürzen; im Übri-
gen kann der bundesweite Heizkostenspiegel herangezogen 
werden.   BSG 02.07.2009 B 14 AS 36/08 R 
 

3.6. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Mietauf-
wendungen für eine Unterkunft ist zu berücksichtigen, dass 
es Aufgabe der Hilfeleistungen ist, nur den notwendigen Be-
darf sicherzustellen. Es ist nicht auf den jeweiligen örtlichen 
Durchschnitt aller gezahlten Mietpreise, sondern auf die im 
unteren Bereich der für vergleichbare Wohnungen am 
Wohnort des Leistungsempfängers marktübliche Woh-
nungsmieten abzustellen und auf dieser tatsächlichen 
Grundlage eine Mietpreisspanne zu ermitteln. Die Ermittlung 
einer regionalen Angemessenheitsgrenze muss auf der 
Grundlage eines  schlüssigen Konzeptes erfolgen. Dieses 
soll hinreichende Gewähr dafür bieten, dass die aktuellen 
Verhältnisse des örtlichen Wohnungsmarktes wiedergege-
ben werden.  BSG 18.06.2009- B 14 7b AS 44/06 R, 
BSG 19.03.2008- B11b AS 41/06 R, BSG 22.09.2009- B 4 
AS  18/09 R, BSG 17.12.2009- B 4 AS 50/09 R  
 

3.7. Zunächst  ist die angemessene Quadratmeterzahl der 
Wohnung als 1. Faktor zu  ermitteln. Die Zuordnung erfolgt 
nach „Kopfteilen“, wobei auch Kleinkinder bei der Berech-
nung mitzählen. Für die Beurteilung der angemessenen 
Wohnungsgröße ist die Quadratmeterzahl erheblich, nicht 
jedoch die Anzahl der Zimmer.   
Es werden die Bestimmungen des § 10 Wohnraumförde-
rungsgesetzes vom 13.09.2001, BGBl. I 2376 herangezo-

gen. Danach können die Länder  im geförderten Mietwoh-
nungsbau die Anerkennung von bestimmten Grenzen für 
Wohnungsgrößen nach Grundsätzen der Angemessenheit 
regeln. BSG 18.06.2008- B 14/7b AS 44/06 R                                       
 

Für die Bemessung der angemessenen Wohnungsgröße 
werden der Unterkunfts-  und Heizkostenrichtlinie die Werte 
der Angemessenheit der Wohnungsgröße laut Verwaltungs-
vorschrift zum Belegungsbindungsgesetz des Landes Meck-
lenburg- Vorpommern (VV-BelBindG M-V, Amtsblatt M-V 
1997 S.176) zu Grunde gelegt: 
 

Alleinstehende max. bis zu 45 m² Wohnfläche 
zwei Personen max. bis zu 60 m² Wohnfläche 
drei Personen max. bis zu 75 m² Wohnfläche 
vier Personen max. bis zu 90 m² Wohnfläche 

 

(für jede weitere Person jeweils 15 m² mehr) 
Tabelle 1  angemessene Wohnungsgrößen 
 
Küche und Nebenräume sind in der  angegebenen m²-Zahl 
enthalten. 
 

Eine zusätzliche Wohnfläche von bis zu 15 m² kann bei Roll-
stuhlfahrern/Blinden anerkannt werden, die wegen ihrer Be-
hinderung auf zusätzliche Wohnfläche angewiesen sind.  
 

Bei Leistungsberechtigung auf Grundsicherung im Alter 
und bei dauerhafter Erwerbsminderung (§ 29 i.V.m. § 42 
SGB XII) ist alters-, behinderungs- und/oder krankheitsbe-
dingt eine Überschreitung der genannten Wohnflächen bis 
zu 10 % zulässig. Sofern darüber hinaus ein höherer Bedarf 
geltend gemacht wird (z.B. Benutzer eines Rollators als 
Gehhilfe, Verhinderung von stationärer Heimunterbringung 
durch Stärkung ambulanter Wohnformen/Hilfen), handelt es 
sich um eine Einzelfallentscheidung, die der Entscheidung 
des Amtsleiters obliegt.  
 

Die Wohnflächenobergrenzen stellen Höchstgrenzen dar, 
d.h. begründen keinen Mindestanspruch des Antragstellers. 
Eine tatsächlich kleinere Wohnung begründet keinen An-
spruch auf Umzug in eine noch angemessene größere Woh-
nung.  
 

Die Angemessenheit der Wohnfläche bestimmt sich nach 
der Zahl der tatsächlich dauerhaft in der Unterkunft wohnhaf-
ten Personen. Das Vorhalten von Wohnraum für außerhalb 
der Haushaltsgemeinschaft lebende Familienangehörige 
kann bei der Prüfung der Angemessenheit des Wohnbedarfs 
nur ausnahmsweise nach Überschreiten eines Jahres be-
rücksichtigt werden (z.B. Studierende, Wehrdienstleistende). 
 

Im Einzelfall können folgende Sonderfälle zu entscheiden 
sein: 

 

o Zukünftiger Bedarf 
 Bei der Überprüfung der Angemessenheit ist es gebo-

ten, bereits einen mit  hinreichender Sicherheit zukünftig 
eintretenden Bedarf zu berücksichtigen. So wird bei 
Schwangerschaft und damit Erhöhung der Kopfzahl der 
Bedarfsgemeinschaft spätestens nach der 12. Schwan-
gerschaftswoche ein  Kostensenkungsverfahren nicht 
mehr eingeleitet werden können und es wird die bereits 
erhöhte m²-Zahl als angemessen zu beurteilen sein. 
Gleiches gilt für den Fall einer zu erwartenden Rückkehr 
von Kindern aus der Heimerziehung oder Familienpflege 
und in ähnlichen Sachverhalten.  

 

o Verteilung der Kinderzimmer 
 Es gibt keinen generellen Grundsatz dahingehend, dass 

jedem Kind  unabhängig von seinem Alter, insbesonde-
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re wenn es sich um Kinder gleichen Geschlechts und 
annähernd gleichen Alters handelt, in jedem Fall ein ei-
genes Zimmer zur Verfügung stehen müsste. LSG NI  
26.10.2007- L 13 AS 168/07 ER 

 

o Zusammenwohnen mehrerer Personen (keine Be-
darfsgemeinschaft) 

 Bei gemeinschaftlicher Nutzung einer Unterkunft durch 
mehrere Personen, die nicht zu einer Bedarfsgemein-
schaft gehören, erfolgt die Zuordnung der Wohnkosten 
grundsätzlich unabhängig vom Alter oder Nutzungsin-
tensität, entsprechend einer Aufteilung nach Kopfzahl. 
BSG 23.11.2006- B 11b AS 1/06, BSG  31.10.2007- B 
14/11b AS 61/06 R, BSG 31.10.2007- B 14/11b AS 7/07 
R, BSG 19.03.2008- B 11b AS 13/06 R  Dies gilt unab-
hängig davon, ob die Personen Mitglieder einer         
Bedarfsgemeinschaft sind. BSG 27.02.2008- B 14/11b 
AS 55/06 R Eine Aufteilung nach Kopfzahl ist dann nicht 
vorzunehmen, wenn im Innenverhältnis zwischen den 
Bewohnern einer Wohnung zumindest ein dem Mietver-
hältnis ähnliches Nutzungsverhältnis vorliegt.  

 

 Einem alleinstehenden hilfebedürftigen Bewohner von 
Wohngemeinschaften stehen die üblichen Mietrichtwer-
te zu, die für Alleinstehende als angemessen gelten. 
BSG 18.06.2008- B 14/11b AS 61/06 R 

 

 Es ist daher zu prüfen, ob eine Bedarfsgemeinschaft 
vorliegt oder lediglich eine Wohnung gemeinsam ge-
nutzt wird. 

 

o Wechselnder Aufenthalt von Kindern 
 Bei wechselndem Aufenthalt von Kindern in den Haus-

halten der Eltern kommt eine kopfzahlbezogene Erhö-
hung der m²- Zahl nur dann in Betracht, wenn das Kind 
regelmäßig in der Bedarfsgemeinschaft lebt. Anhalts-
punkte können die Regelungen des Umgangsrechts o-
der des Aufenthaltsbestimmungsrechts liefern (regel-
mäßige Besuche des Kindes und längerer Aufenthalt). 

 

3.8. Der angemessene Quadratmeterpreis ist als 2. Faktor 
zu ermitteln. Bei der Prüfung der  Angemessenheit des 
Mietzinses ist von der Nettokaltmiete auszugehen.  
BSG 07.11.2006- B 7b AS 18/06    

Zu Grunde zu legen  ist wieder das untere Segment des 
Wohnungsmarktes in Stralsund. Die Wohnung muss 
hinsichtlich ihrer Ausstattung, Lage und Bausubstanz 
einfachen Standard erfüllen. BSG 18.06.2008- B 14/7b 
AS 44/06 R, BSG 20.08.2009-  B 14 AS 41/08 R, BSG 
07.11.2006- B 7b AS 18/06  
Es handelt sich um einen Mindestanspruch, der aber 
nicht ohne weiteres die Notwendigkeit eines Umzuges in 
eine „angemessene“ Wohnung rechtfertigt. 

 

Zur Bestimmung des Richtwertes der Angemessenheit 
wird der derzeit gültige Mietspiegel der Hansestadt 
Stralsund 2009 herangezogen. BSG 17.12.2009- B 4 
AS 27/09 

 

In der Hansestadt Stralsund stehen überwiegend Woh-
nungen mit den Wohnmerkmalen gute Gebäudebe-
schaffenheit in mittlerer bis guter Lage mit mittlerer bis 
guter Ausstattung zur Verfügung (nicht modernisiert und 
mit Bad und Heizung bzw. teilmodernisiert). Für diesen 
Wohnungsbestand ergibt sich nach dem gültigen Miet-
spiegel der Hansestadt Stralsund ein gerundeter Durch-
schnittswert von 4,00 €/m². Dieser Wert wird als ange-
messene Kaltmiete pro m² angesehen. 

3.9. Danach ergeben sich nachfolgende Produkte aus den 
Faktoren angemessene Wohnfläche x angemessener Quad-
ratmeterpreis als Richtwerte zu Obergrenzen für angemes-
senen Wohnraum: 
 

3.10. 
 

Tabelle 2  Richtwerte für Kaltmieten 
 
3.11. Die Prüfung der Angemessenheit fordert eine Einzel-
fallprüfung, so dass mit dem Richtwert allein keine Aussage 
zur konkreten Angemessenheit getroffen werden kann. Dazu 
ist zunächst der Richtwert mit den tatsächlichen Unterkunfts-
kosten des Hilfeempfängers zu vergleichen. Liegen die Kos-
ten im Rahmen des Richtwertes, ist die Übernahme der Un-
terkunftskosten zu bewilligen.      
 

Ein Abweichen vom Richtwert kann im Einzelfall nach kon-
kreter Prüfung notwendig sein. Bei der Prüfung, ob Beson-
derheiten vorliegen, müssen alle Lebensumstände des Hil-
febedürftigen berücksichtigt werden. Persönliche Beratungs-
gespräche sind hierzu durchzuführen. 
 

Gründe für besondere Berücksichtigung besonderer Um-
stände des Einzelfalls können z.B. sein: 
 

• Gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
• Pflegebedürftigkeit, 
• Behinderungen, insbesondere Gehbehinderungen, 
• besondere Wohngemeinschaften (betreutes Wohnen, 

Pflegewohngemeinschaften), 
• lange Wohndauer bei älteren Menschen, 
• nur kurzzeitige (absehbare) Hilfebedürftigkeit, 
• Menschen, die auf bestimmte soziale Bezüge und Kon-

takte in ihrem Wohnumfeld angewiesen sind, z.B. Ver-
sorgung durch Nachbarschaftshilfe, 

• Vermeidung von Wohnungslosigkeit, 
• Umstände, die die Annahme rechtfertigen, dass eine 

Eingliederung in Arbeit vom Erhalt des Wohnraums ab-
hängig ist, 

• Familien mit Kindern (z.B. Kindern, denen ein mit einem 
Umzug verbundener Schulwechsel nicht zumutbar ist). 

 

Abschließend ist zu prüfen, ob auf dem Wohnungsmarkt ei-
ne angemessene Wohnung verfügbar ist. Die Beweislast für 
die Mietangebote trifft grundsätzlich den Leistungsträger. 
Jedoch können substantiierte Bemühungen des Hilfesu-
chenden verlangt werden, wenn sich dieser auf mangelnden 
Wohnraum beruft. Hierfür trägt der  Hilfebedürftige die Dar-
legungslast. 
 

 angemessene 
max. Wohn-
fläche in m² 

Kaltmiete 
m² x 4,00 € 

 
Alleinstehende 

 

 
45 

 
180,00 € 

Haushalt mit zwei  
Personen 

 

 
60 

 
240,00 € 

Haushalt mit drei 
Personen 

 

 
75 

 
300,00 € 

Haushalt mit vier 
Personen 

 

 
90 

 
360,00 € 

für jede weitere zum 
Haushalt rechnende 

Person 

 
plus bis zu 15 

 
plus bis zu 

60,00 € 
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Liegen keine Gründe für ein Abweichen vom Richtwert vor 
und wird die tatsächliche  Verfügbarkeit einer angemesse-
nen Wohnung bejaht, muss ein Kostensenkungsverfahren 
eingeleitet werden. 
Gibt es keine relevanten Mietangebote, sind die tatsächli-
chen Unterkunftskosten so lange zu übernehmen. BSG 
07.11.2006- B 7b AS 18/06 R 
 

3.12. Zu den Kosten der Unterkunft gehören neben der 
Kaltmiete auch die angemessenen Nebenkosten (kalte Be-
triebskosten).  
 

Die mietvertraglich geschuldeten kalten Betriebskosten er-
geben sich aus § 556 Abs. 1 BGB i.V.m. § 2 Betriebskosten-
verordnung und umfassen insbesondere Aufwendungen für 
folgende Zweckbestimmungen: 
• laufende öffentliche Lasten des Grundstücks, 
• Wasserversorgung, 
• Entwässerung, 
• Betrieb der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, 
• Betrieb des Personen- oder Lastenaufzuges, 
• Straßenreinigung, 
• Müllabfuhr, 
• Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung, 
• Gartenpflege, 
• Allgemeine Beleuchtung, Außenbeleuchtung, 
• Schornsteinreinigung, 
• Sach- und Haftpflichtversicherung, 
• Hauswart, 
• unter bestimmten Voraussetzungen Gemeinschaftsan-

tennen- oder Kabelanlage BSG 19.02.2009- B 4 AS 
48/06 R 

• Ausstattung der Wohnung mit Rauchmeldern und deren 
Wartung 

• sonstige Betriebskosten 
 

Die kalten Betriebskosten sind in angemessener Höhe zu 
übernehmen, soweit sie nicht in der Regelleistung enthalten 
sind. Dabei ist zu beachten, ob die Betriebskosten mietver-
traglich zur Disposition des Hilfesuchenden stehen und ob 
sie wegen verbrauchsunabhängiger Erhebung seinem Ein-
fluss entzogen sind. Zur Prüfung der Angemessenheit ist der 
jeweils gültige Betriebskostenspiegel für Deutschland (Bun-
desländer Ost) heranzuziehen.  
 

Kosten für den Anschluss an technische Einrichtungen, wie 
z.B. das Breitbandkabelnetz, die den Rundfunk- und Fern-
sehempfang ermöglichen, gehören in der Regel zum Regel-
bedarf (§ 20 SGB II, § 28 SGB XII) zu der Bedarfsgruppe der 
persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens. Sie sind 
folglich aus den Regelleistungen zu decken. Stehen die Ka-
belanschlussgebühren jedoch nicht zur Disposition des Leis-
tungsempfängers, kann er sie also nicht im Einvernehmen 
mit dem Vermieter als Mietnebenkosten ausschließen, so 
gehören sie  nicht zu den persönlichen Bedürfnissen des Hil-
feempfängers, sondern sind Kosten der Unterkunft. 
 

Der eigene Kaltwasserverbrauch kann durch gezielte Maß-
nahmen beeinflusst werden. Für den Kaltwasserverbrauch 
ist als Richtwert eine Obergrenze von max. 35 m³ pro Per-
son und Jahr anzusetzen. 

 

Im Fall einer notwendigen Nachzahlung von Betriebskos-
ten ist der Nachforderungsbetrag in tatsächlicher Höhe zu 
übernehmen. Berechtigte Nebenkostenforderungen des 
Vermieters stellen im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (vorausge-
setzt es besteht tatsächlicher Bedarf) einen zu berücksichti-
genden Bedarf dar.  

Der Vermieter verliert nach Versäumung der 12-monatigen 
Abrechnungsfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB grundsätzlich 
seinen Nachzahlungsanspruch.   
Sind die Betriebskosten unangemessen hoch, kann das Kos-
tensenkungsverfahren eingeleitet werden. 
 
4. Kostensenkungsverfahren 
 

4.1. Das Kostensenkungsverfahren und eine temporäre     
Übernahme unangemessener Unterkunftskosten werden re-
levant, wenn: 

1. die tatsächlichen Unterkunftskosten über dem Richt-
wert liegen,  
2. keine hinreichenden Gründe für ein Abweichen vom 
Richtwert vorliegen und   
3. angemessener Wohnraum zur Verfügung steht. 

 

4.2. Eine Kostensenkung kann in den meisten Fällen durch 
einen Umzug herbeigeführt werden. Zu beachten ist jedoch, 
dass der Leistungsberechtigte nicht zu einem Umzug aufge-
fordert werden darf. Die Aufforderung darf nur allgemein zur 
Kostensenkung erfolgen. 
Da ein Umzug wiederum weitere Kosten nach sich zieht, ist 
zu prüfen, ob nicht durch mildere Mittel eine Senkung der 
Kosten herbeigeführt werden kann, z.B.: 
• Aushandlung eines geringeren Mietzinses mit dem 

Vermieter 
• Untervermietung von Wohnraum. 

 

4.3. Im Einzelfall kann die Kostensenkung für den Hilfebe-
dürftigen rechtlich (z.B. bei Vorliegen eines Zeitmietvertrages 
und keine Möglichkeit der Untervermietung) oder tatsächlich 
unmöglich sein, so dass das Verfahren auszusetzen ist. 
Kündigungsfristen sind zu beachten.    

4.4. Ist eine Kostensenkung objektiv möglich, ist zu prüfen, 
ob diese auch individuell  zumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit 
kann zeitlich befristet (akute Krankheit, schwere Operation) 
oder unbefristet (ständige psychiatrische Behandlung) vor-
liegen. Allein die typischerweise mit einem Umzug verbun-
denen Belastungen führen nicht zu deren Unzumutbarkeit. 
Hierfür müssen besondere Umstände, wie beispielweise 
Gebrechlichkeit oder akute schwere Erkrankung vorliegen. 
BSG 19.02.2009- B 4 AS 30/08 R, BSG 20.08.2008- B 14 
AS 41/08 R 
 

4.5. Zeichnet sich ab, dass nur durch einen Umzug die er-
forderliche Kostensenkung herbeigeführt werden kann, ist 
deren Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Die Kosten des Umzugs 
sind zu den Leistungen, die ohne den Umzug zu erbringen 
wären, ins Verhältnis zu setzen. In die Kalkulation soll mit-
einbezogen werden: 
• Wohnungsbeschaffungskosten  
• Umzugskosten 
• neue Mietkaution, soweit eine Kaution der bisherigen 

Wohnung nicht zurückfließt 
• Erforderlichkeit eines Wohnungsumbaus (bei Pflegebe-

dürftigkeit, Behinderungen) 
• ggf. doppelte Mietzahlungen, wenn Überschneidungen 

nachweislich unvermeidbar sind  
• die angemessenen Unterkunftskosten werden geringfü-

gig (max.10% der angemessenen Grundmiete) über-
schritten. 

 

4.6. Der Leistungsberechtigte ist dann zur Kostensenkung 
schriftlich oder mündlich aufzufordern. Erfolgt eine Aufforde-
rung mündlich, ist diese aktenkundig zu dokumentieren. Bei 
der Aufforderung zur Kostensenkung handelt es sich ledig-
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lich um eine Information, dem keine Verwaltungsaktqualität 
zukommt.  
BSG 27.02.2008- B 14/7b AS 70/60 R, BSG 02.07.2009- B 
14 AS 36/08 R  
Notwendiger Mindestinhalt einer schriftlichen Aufforderung 
ist  
BSG 27.02.2008- B 14/7b AS 70/60 R: 
• ein allgemeiner Hinweis auf die Unangemessenheit der 

Kosten 
• die Angabe des max. angemessenen Mietpreises 
• der Hinweis, dass nach Ablauf der Kostensenkungsfrist 

(in der Regel 6 Monate) nur noch die angemessenen 
Kosten übernommen werden 

 
5. Frist der Übernahme unangemessener Unterkunfts-
kosten 
5.1. Die unangemessenen Kosten  sollen in der Regel ma-
ximal 6 Monate erbracht werden. Es handelt sich hierbei um 
eine Regel Höchstfrist, von der im Einzelfall Abweichungen 
nach oben und unten möglich sind. Die Übernahme unan-
gemessener Unterkunftskosten von 6 Monaten soll dabei die 
Ausnahme sein und im Regelfall ist auf eine kürzere Über-
nahme hinzuwirken. BSG 19.02.2009- B 4 AS 30/08 R 
 

Liegen die Unterkunftskosten mehr als 25 % über der An-
gemessenheit, ist auf einen unverzüglichen Umzug zu drän-
gen. Die unangemessenen Kosten der Unterkunft werden in 
diesen Fällen längstens bis zu 4 Monaten übernommen. 
 

5.2. Wenn ein Hilfebedürftiger kurz vor Beginn des Leis-
tungsbezugs eine neue Wohnung zu einem unangemesse-
nen Mietpreis anmietet, sind die Kosten zu übernehmen. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Hilfebedürftige bei Abschluss 
des Mietvertrages Kenntnis von der Unangemessenheit der 
Aufwendungen für die Wohnung hatte. BSG 17.12.2009- B 4 
AS 19/09 R 
 

5.3. Der Hilfebedürftige hat nachzuweisen, dass er sich wäh-
rend der gesamten Frist zur Kostensenkung um angemes-
senen Wohnraum bemüht hat. Nur im Falle der Unmöglich-
keit einer Kostensenkung können die unangemessenen Un-
terkunftskosten weiter übernommen werden. 
 

5.4. Hat der Leistungsberechtigte die Kosten nach Ablauf der 
Frist nicht gesenkt, obwohl ihm dies möglich und zumutbar 
war, sind nur noch die angemessenen Aufwendungen zu 
übernehmen. 
 
6. Heizkosten 
6.1. Neben Kosten für die Unterkunft hat der Leistungsbe-
rechtigte auch einen Anspruch auf Leistungen für Heizung. 
Die Heizkosten sind unabhängig vom Brennstoff in Höhe  
der zu entrichtenden Abschläge- bzw. Vorauszahlungen zu 
übernehmen, soweit sie angemessen sind. Eine Pauschalie-
rung oder die Verwendung von Richtwerten als Kappungs-
grenze ist unzulässig. BSG  16.05.07 B 7b AS 40/06 R   
 

6.2. Die laufenden Leistungen bemessen sich nach dem 
notwendigen Energiebedarf für die  Heizung der Wohnung 
allerdings ohne den Energiebedarf für die Warmwasserauf-
bereitung und das Kochen. Kosten für die Warmwasserauf-
bereitung sowie der Energiebedarf für das Kochen werden 
durch die Regelleistung  (§ 20 SGB II, § 28 SGB XII) abge-
golten.    

6.3. Nichtprüfungsgrenze  
Um dem Bearbeiter einen Anhaltspunkt für die Angemes-
senheit von Heizkosten zu geben, wird eine angemessene 

jährliche Verbrauchsmenge in Kilowattstunden (kWh) ange-
geben. Bis zum Vorliegen eines Heizspiegels für Stralsund 
werden Durchschnittswerte der Vergleichswerte eines zu 
hohen Heizungsenergiebedarf des bundesweiten Heizkos-
tenspiegels der letzten drei Abrechnungsjahre herangezo-
gen. Eine Anpassung wird vom kommunalen Träger jährlich 
nach Vorliegen des aktuellen Heizspiegels vorgenommen. 
Der Grenzwert ist das Produkt aus dem  Wert, der auf „ zu 
hohe“ Heizkosten bezogen auf den jeweiligen Energieträger 
und die Größe der Wohnanlage hindeutet, und dem Wert, 
der sich für den Haushalt des Hilfebedürftigen als abstrakt 
angemessenen Wohnfläche laut VV-BelegBindG M-V ergibt. 
BSG 02.07.2009- B 14 AS 36/08 R: 

 

Erdgas 
Gemäß Vergleichswerten der bundesweiten Heizspiegel aus 
den Abrechnungsjahren 2007, 2008 und 2009  liegt der 
Durchschnittsverbrauch für erdgasbeheizte Gebäude bei 
221 kWh pro m² und Jahr. Somit ergeben sich folgende 
noch angemessene Verbrauchswerte:  

 Wohn-
fläche  
in m²  

Jahres-
verbrauch 

in kWh  

Jahres-
verbrauch 

in m³  
Alleinstehende  45  9.945 994,5  

Haushalt mit 2 Personen 60  13.260  1.326  
Haushalt mit 3 Personen 75  16.575 1.657,5 
Haushalt mit 4 Personen 90  19.890 1.989  

für jede weitere zum 
Haushalt rechnende 

Person  bis zu 

15 3.315  331 

Tabelle 3 Erdgasheizung (1m³ Erdgas entspricht 10 kWh Quelle Heizkostenspiegel bun-
desweit 2010) 
 

Fernheizung 
Gemäß Vergleichswerten der bundesweiten Heizspiegel aus 
den Abrechnungsjahren 2007, 2008 und 2009  liegt der 
Durchschnittsverbrauch für fernbeheizte Gebäude bei 194 
kWh pro m² und Jahr. Somit ergeben sich folgende noch 
angemessene Verbrauchswerte:  

 Wohn-
fläche  
in m²  

Jahres-
verbrauch 

in kWh  

Jahres-
verbrauch 

in m³  
Alleinstehende  45  8.730 873 

Haushalt mit 2 Personen 60  11.640  1.164 
Haushalt mit 3 Personen 75  14.550 1.455  
Haushalt mit 4 Personen 90  17.460 1.746 

für jede weitere zum 
Haushalt rechnende 

Person  bis zu 

15 2.910  291 

Tabelle 4 Fernheizung (1m³ Erdgas entspricht 10 kWh Quelle Heizkostenspiegel bun-
desweit 2010) 
 

Ölheizung 
Gemäß Vergleichswerten der bundesweiten Heizspiegel aus 
den Abrechnungsjahren 2007, 2008 und 2009  liegt der 
Durchschnittsverbrauch für ölbeheizte Gebäude bei 234 
kWh pro m² und Jahr. Somit ergeben sich folgende noch 
angemessene Verbrauchswerte:  

 Wohn-
fläche  
in m²  

Jahres-
verbrauch 

in kWh  

Jahres-
verbrauch 

in m³  
Alleinstehende  45  10.530 1.053 

Haushalt mit 2 Personen 60  14.040  1.404  
Haushalt mit 3 Personen 75  17.550 1.755 
Haushalt mit 4 Personen 90  21.060 2.106 

für jede weitere zum 
Haushalt rechnende 

Person  bis zu 

15 3.510  351 

Tabelle 5 Ölheizung (1Liter Heizöl entspricht 10 kWh Quelle Heizkostenspiegel bun-
desweit 2010) 
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Der tatsächliche Verbrauch kann in der Regel erst nach Vor-
lage einer kompletten Jahresrechnung ermittelt werden (bei 
Bezug einer neuen Wohnung). Dies ist abhängig davon, 
wann die Wohnung bezogen wurde und in wie vielen Mona-
ten die Wohnung während eines Teilabrechnungszeitraums 
beheizt wurde. Bis eine aussagekräftige Abrechnung vor-
liegt, ist die vom Vermieter festgelegte Heizkostenvoraus-
zahlung zunächst als notwendiger Bedarf anzusehen. BSG 
16.05.2007 B7b AS 40/06R  
 

Liegt der Verbrauch unterhalb dieses Wertes, kann von an-
gemessenen Heizkosten ausgegangen werden. Bei Über-
schreitung der Nichtprüfungsgrenze ist eine Prüfung im Ein-
zelfall vorzunehmen. 
 

Mögliche Gründe für angemessenen Mehrbedarf können sein: 
 

persönliche Gründe 
 

• Krankheit/Behinderung (ggf. ist ein ärztliches Attest zu  
verlangen), 

• Familiengröße, 
• Kleinkinder, 
• ggf. pflegebedürftige Personen. 
 
 

bauliche/sonstige Gründe 
 

• die Wohnung liegt ausschließlich oder überwiegend zur 
Nordseite bzw. Wetterseite in freier exponierter Lage, 

• die Wohnung hat überwiegend Außenwände mit gerin-
ger Wärmedämmung im Altbau, 

• es handelt sich um eine Dachgeschosswohnung, die 
z.B. nicht ausreichend wärmegedämmt ist, 

• es handelt sich um extrem feuchte Räume, 
• es handelt sich um sehr hohe Räume (höher als 3,00m), 
• die Wärmedämmung von Fenstern usw. ist mangelhaft, 
• außergewöhnliche, unvorhersehbare Preisausschläge 

bei Energiekosten. 
 
6.4. Einmalige Kosten für Heizung (z.B. Kohle, Heizöl, 
Heizgas) werden grundsätzlich dann übernommen, wenn sie 
in der Heizperiode (Oktober bis April) anfallen. Auch wenn 
die Bevorratung mit Brennstoff üblich und wegen der niedri-
gen Sommerpreise zweckmäßig erscheint, hat der An-
tragsteller keinen Anspruch auf Vorratskäufe vor Beginn der 
Heizperiode. Bei der Beantragung sind vom Antragsteller 
Kostenvoranschläge oder Rechnungen vorzulegen. Die Hei-
zungsart ist zu prüfen. 

 

Der Beurteilung der Angemessenheit der Verbrauchswerte 
liegen die TECHEM Studien zu Grunde (Quelle 
www.techem.de): 
 
 

       
Heizöl 

 
24,24 Liter/m² Wohnfläche pro Jahr 

 
Heizgas 

 
20,78 m³/m² Wohnfläche pro Jahr 

 
Feste Brennstoffe 
(Braunkohlenbrikett) 

 
Als Richtwert gilt ein Verbrauch von  
50 Kilogramm/m² Wohnfläche pro Jahr 
 

 
Elektroheizung 

 
161 kWh/m² Wohnfläche pro Jahr 

 
Tabelle 6 Angemessenheit für die Ermittlung der Höhe der einmaligen Brennstoffbeihilfen 
 
 

6.5. Liegen die tatsächlichen Heizkosten über der ermittelten 
Angemessenheitsgrenze und ist der Mehrverbrauch auf un-
wirtschaftliches Heizverhalten zurückzuführen, so besteht 
kein Anspruch auf Übernahme der unangemessenen Mehr-
kosten. Der Leistungsberechtigte ist  entsprechend zu unter-
richten. 
Dieses Schreiben enthält: 
• den Hinweis, dass die Heizkosten über der Angemes-

senheitsgrenze liegen, 
• die konkrete Benennung der Angemessenheitsgrenze 

und 
• die Mitteilung, dass zukünftig Heizkosten nur noch in der 

benannten  angemessenen Höhe übernommen werden. 
 

Hinweis: Bei fortgesetztem unwirtschaftlichem Verhalten 
kommt ggf. eine Sanktionierung gem. § 31 Abs. 4 Nr. 2 SGB 
II in Betracht. Dies wird in der Regel dann anzunehmen sein, 
wenn die Aufwendungen bezogen auf vergleichbare Unter-
künfte unverhältnismäßig hoch sind. 

 

Die tatsächlichen Heizkosten sind solange zu übernehmen, 
bis der Hilfebedürftige auf Grund vorherigen Hinweises in 
der Lage war, die Heizkosten auf ein angemessenes Maß zu 
senken. BSG 19.09.2008- B 14 AS 54/07 R 
 
 
7. Leistungen nach nicht erforderlichem Umzug 
7.1. Erhöhen sich die tatsächlichen Kosten für Unterkunft 
und Heizung nach einem Umzug, der nicht erforderlich war, 
so sind die Leistungen weiterhin nur bis zur Höhe der bis 
zum Umzug zu tragenden Aufwendungen zu erbringen. Dies 
gilt zeitlich unbegrenzt für Miete sowie Neben- und Heizkos-
ten. 
 

7.2. Erfolgt ein Auszug aus einer unangemessenen Unter-
kunft, ist die Prüfung der Angemessenheit vor einem weite-
ren Umzug bezogen auf die vorherige Wohnung erneut vor-
zunehmen. Als Maßstab für die Angemessenheit ist daher 
weiterhin die vorherige angemessene Wohnung zu Grunde 
zu legen. 
 
8. Rückzahlungen und Guthaben 
8.1.  Nach dem § 22 Abs. 1 S. 4 SGB II mindern Rückzah-
lungen und Guthaben die nach dem   Monat der Rückzah-
lung oder der Gutschrift entstehenden Aufwendungen. Eine 
Berücksichtigung dieser Rückzahlungen und Gutschriften als 
Einnahmen (§ 11 SGB II) ist nicht zulässig, da die überzahl-
ten Beiträge vom kommunalen Träger als Kosten für Unter-
kunft und Heizung erbracht worden sind. 
 

Es sind nur solche Rückzahlungen und Guthaben erfasst, 
die dem Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung zu-
zuordnen sind, dies sind besonders Abrechnungen der Heiz-
kosten- und Betriebskostenvorauszahlungen. 
 
 

Nicht erfasst sind: 
• Rückzahlungen von Mietkautionen, 
• Anteile, die auf die Haushaltsenergie fallen, 
• Anteile, die andere Regelbedarfe betreffen und bereits 

aus den Unterkunftskosten herausgerechnet werden 
mussten, 

• Anteile, welche zwar zu den Kosten der Unterkunft und 
Heizung zuzuordnen  sind, jedoch infolge von Sanktio-
nen oder aufgrund von Unangemessenheit der  Unter-
kunfts- und Heizkosten nicht bzw. nur teilweise gewährt 
wurden. 
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Die Anrechnung erfolgt erst auf die Aufwendungen, die einen 
Monat nach der  Rückzahlung oder der Gutschrift entstehen. 
Übersteigen die Rückzahlungen oder Guthaben die Aufwen-
dungen, so kann der überschüssige Teil mit den Aufwen-
dungen in den Folgemonaten verrechnet werden. 

 
8.2. Bei Anspruchsberechtigung auf Leistungen nach dem 
SGB XII und AsylbLG sind Guthaben und Rückzahlungen 
als Einkommen anzurechnen bzw. mindern die Aufwendun-
gen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Fällig-
keitsmonat. 
BSG 19.05.2009 B SO 35/07 
     
9. Eigentumswohnung/Eigenheim 
9.1.  Als Unterkunftskosten sind auch Aufwendungen anzu-
erkennen, wenn der Hilfebedürftige ein selbst genutztes 
Hausgrundstück (Eigenheim) oder eine selbst genutzte Ei-
gentumswohnung bewohnt. Im Gegensatz zu § 12 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 SGB II bzw. § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII ist Zweck 
der Regelung nicht der Schutz der Immobilie als Vermö-
gensgegenstand, sondern allein der Schutz der Wohnung im 
Sinne der Erfüllung des Grundbedürfnisses Wohnen und als 
räumlicher Lebensmittelpunkt. BSG 07.11.2006- B 7b AS 
2/05, BSG 02.07.2009- B 14 AS 33/08 R 
 

9.2.  Bei selbstgenutztem Wohneigentum wird die Angemes-
senheit der Wohnfläche bereits   im Rahmen der Prüfung, ob 
es sich um verwertbares Vermögen handelt, eingeschätzt. 
Es gelten folgende Wohnflächen: 
 

Personenhaushalt Eigentumswohnung Eigenheim 

1 bis   2 80 m² 90 m² 

3 100 m² 110 m² 

4 120 m² 130 m² 

je weitere Person 20 m² 20 m² 

Tabelle 7 angemessene Wohnungsgröße bei Eigentumswohnung /Eigenheim 
 
Die Heranziehung unterschiedlicher Wohnflächengrenzen 
zur Feststellung der Angemessenheit für selbstgenutztes 
Wohneigentum einerseits und für Mietwohnungen anderer-
seits wird durch die unterschiedlichen Ziele, denen die Prü-
fung der Angemessenheit jeweils dient, gerechtfertigt und 
bedeutet auch in Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrund-
satz keine unzulässige Besserstellung von Wohnungseigen-
tümern gegenüber Mietern. BSG 02.07.2009- B 14 AS 33/08 
R, BSG 02.07.2009- B 14 AS 32/07 R 
 
9.3. Anstatt eines Mietzinses ergeben sich die Kosten der 
Unterkunft aus den mit dem Wohneigentum unmittelbar ver-
bundenen Belastungen. 
Als Unterkunftskosten können beispielsweise übernommen 
werden: 
• Schuldzinsen für Hypotheken/Finanzierungskredite in 

angemessenem Umfang. Bei der Angemessenheitsprü-
fung sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: 
- die voraussichtliche Dauer des Leistungsbezuges, 
- die Dauer der Restfinanzierung, 
- der Zeitraum zwischen Eigentumserwerb und Hilfe-

bedürftigkeit, 
- tatsächliche Verhältnisse bei Abschluss des Kredit-

vertrages, 

- baulicher Zustand der Immobilie/zukünftige Kosten-
prognose.  
BSG 07.11.2006- B 7b AS 8/06 R, BSG 2.02.2010- 
B14 AS 74/08 R 

• Grundsteuer 
• Gebühren  Wasser- und Bodenverband 
• öffentliche Abgaben (z.B. Müllabfuhr, Schornsteinfeger-

gebühren) 
• Kosten der Wasserver- und Abwasserentsorgung, 

einschl. Kleinkläranlagen (Entleerung, Wartung, Proben) 
soweit erforderlich und angemessen 

• Gebäudeversicherung 
• Wartung Heizungsanlage 
• Tankbehältermiete 
• sonstige Aufwendungen, die im Sinne der Betriebskos-

tenverordnung umlagefähig wären  
• im Falle von Wohnungseigentum auch das monatliche 

Hausgeld inklusive einer beschlossenen Instandhal-
tungsrücklage. LSG BW 26.01.2007- L 12 AS 3932/06 

 

Schuldzinsen, Grundsteuern, Gebühren, Gebäudeversiche-
rung und Schornsteinfegergebühren sind in der tatsächlich 
nachgewiesene Höhe zu berücksichtigen, da diese durch 
den Hilfeempfänger nicht direkt beeinflussbar sind.  
 

Kosten für Wasser und Abwasser sowie für die Müllentsor-
gung sind wie die verbrauchsabhängigen Nebenkosten in 
den Mietwohnungen pro Person zu prüfen. 
 
 

9.4. Eine Pauschale für die Erhaltung und die Bewirt-
schaftung von Wohneigentum ist nicht zu gewähren. BSG 
03.03.2009 - B 4 AS 38/08 R 
 

Zwar sind bei der Berechnung des Einkommens aus Vermie-
tung und Verpachtung Pauschalen für die Erhaltung und 
Bewirtschaftung mindernd zu berücksichtigen, bei der Ermitt-
lung des Unterkunftskostenbedarfs des hilfebedürftigen Ei-
gentümers selbst ist jedoch nur konkret anstehender Erhal-
tungsaufwand zu berücksichtigen, der unter enger Be-
schränkung auf das unbedingt Erforderliche zu begrenzen 
ist. 
Dafür spricht auch, dass der Gedanke der pauschalierten 
Leistungen zwar in die Regelleistungen eingeflossen ist, Un-
terkunftskosten jedoch in Höhe des im Einzelfall angemes-
senen Umfangs zu übernehmen sind. 
 

Macht der Hilfebedürftige Aufwendungen für eine konkrete 
Maßnahme geltend, ist zu prüfen, ob die Maßnahme zur Er-
haltung oder Modernisierung dient. Eine Erhaltungsmaß-
nahme verhindert und beseitigt drohende oder bereits ent-
standene Schäden; sie dient der vorbeugenden Sicherung 
oder Wiederherstellung des bisherigen Zustandes. Dagegen 
schaffen Modernisierungsmaßnahmen einen neuen Be-
stand; das Eigentum wird in einen höherwertigen Zustand 
versetzt. LSG FSB 15.10.2008- L16 AS 330/07 
 

Zu übernehmen sind lediglich periodisch regelmäßig anfal-
lende Aufwendungen für notwendige Kleinreparaturen, War-
tungsarbeiten sowie kleinere Schönheitsreparaturen und 
Ausbesserungsarbeiten. LSG NRW 30.08.2007- L 9 B 
136/07 AS ER 

 

Die Übernahme der Kosten für die Erneuerung von Fens-
tern, Dachrinnen und Fallrohren oder einer umfangreichen 
Dachsanierung nach Sturmschaden scheidet in der Regel 
aus. LSG NRW 19.10.2007- L 1 B 38/07 AS; LSG NRW 
30.08.2007- L 9 B 136/07 AS ER 
 



   

9.5.  Tilgungsraten zur Anschaffung von Wohnraum sind in 
der Regel von der Leistungsgewährung ausgeschlossen, da 
sie der Vermögensbildung dienen. Dieser Grundsatz ist da-
hingehend einzuschränken, dass im Hinblick auf den  Gleich-
behandlungsgrundsatz auch bei einem Eigentümer von 
selbst genutztem  Wohneigentum von angemessener Größe 
die Kosten zu übernehmen sind, die unter  vergleichbaren 
Voraussetzungen für eine angemessene Mietwohnung ge-
tragen  würden. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
bei einer relativ geringen Belastung durch Darlehenszinsen 
und einer vergleichsweise hohen Tilgungslast das selbst ge-
nutzte Wohneigentum bereits weitestgehend finanziert ist 
und es deshalb nicht um  den Aufbau, sondern um den Er-
halt bereits bestehender Vermögenswerte geht. Tilgungsleis-
tungen sind unter folgenden Voraussetzungen zu überneh-
men: 
• wenn es sich um angemessenes Wohneigentum han-

delt, 
• wenn alle Möglichkeiten zur Aussetzung oder Verminde-

rung der Tilgungsleistung (Tilgungsaussetzung, -herab-
setzung oder -streckung) ausgeschöpft sind, d.h. Un-
vermeidbarkeit der Tilgungsleistungen zur Erhaltung des 
Wohneigentums LSG NRW 03.07.2009- L 12 B 42/09 
AS ER, 

• maximale Höhe der Differenz zwischen den Kosten ei-
ner angemessenen Mietwohnung und der Summe der 
sonstigen Kosten des Wohneigentums.  
BSG  02.07.2009- B 14 AS 32/07 R 
 

Wenn trotz zuschussweise bewilligter Tilgungsleistungen 
noch ein ungedeckter Tilgungsbetrag verbleibt, kann dieser 
ggf. als Darlehen übernommen werden.  
BSG 18.06.2008- B 14/11b AS 67/06 R 

   
9.6. Heizkosten werden nur bis zu der Höhe übernommen, 
wie sie bei der Beheizung einer der Wohnfläche nach ange-
messenen Mietwohnung anfallen würden. Dabei ist ggf. die 
Schonfrist von 6 Monaten zu beachten. Die Umstände des 
Einzelfalls sind hierbei entscheidend.  
BSG 19.09.2008- B 14 AS 54/07 R 
 
10.  Unterkunftskosten für Bewohner von Obdachlosen-
einrichtungen, Asylbewerberheimen, Frauenhäusern 
und vergleichbaren Einrichtungen 
Die Höhe der Übernahme der Unterkunftskosten richtet sich 
jeweils nach den Kosten für die Unterkunft bzw. dem Nut-
zungsentgelt der Einrichtung. Diese sind in tatsächlicher Hö-
he zu übernehmen. Von dem jeweils für die Person maßgeb-
lichen Regelsatz sind 7 % für Wohnung, Energie, Woh-
nungsinstandsetzung (Abteilung 04 Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe EVS) sowie nochmals 7% für Innen-
ausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände (Abteilung 
05 EVS) abzusetzen. 
 
11. Abschluss eines neuen Mietvertrages/Zusicherung 
11.1.  Im Rahmen des § 22 Absätze 2, 2a und 3 SGB II und 
§ 29 Abs. 1 Sätze 4, 7, 8 SGB XII können bzw. müssen vom 
kommunalen Träger Zusicherungen erteilt werden. Bei den 
Zusicherungen handelt es sich um Verwaltungsakte. 
 

Für die Erteilung der Zusicherung ist der bisherige örtliche 
Träger zuständig.   

11.2. Bevor ein über 25jähriger Hilfebedürftiger einen 
neuen Mietvertrag abschließt, soll er die Zusicherung zu den 
Aufwendungen für die neue Unterkunft einholen. Das Zusi-
cherungserfordernis hat Aufklärungs- und Warnfunktion. 

Dem Hilfebedürftigen wird Klarheit über die Angemessenheit 
der Aufwendungen für die neue Unterkunft  verschafft. So-
mit stellt die vorherige Zusicherung keine Anspruchsvoraus-
setzung dar. Eine Kostenübernahme kommt auch dann in 
Betracht, wenn der Hilfebedürftige keine Zusicherung ein-
holt. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Gewährung des 
befristeten Bestandsschutzes (bis zu 6 Monaten) zur Über-
nahme der tatsächlichen Kosten.  
BSG 07.11.2006- B 7b AS 10/06 
   
Im Rahmen des § 22 SGB II hat der Leistungsträger des 
Wegzugsortes den Leistungsträger des Zuzugsortes am 
Verwaltungsverfahren zu beteiligen. Allerdings bindet die 
Zusicherung den Leistungsträger am Zuzugsort auch, wenn 
dieser im Innenverhältnis der Erteilung der Zusicherung wi-
dersprochen hat (Beteiligungs- und kein Einvernehmungser-
fordernis) oder dessen Beteiligung nicht ordnungsgemäß er-
folgt ist. 
 

Gegenstand der Zusicherung ist die Übernahme der Unter-
kunftskosten für eine konkrete Unterkunft in konkreter Höhe. 
Der Hilfebedürftige hat keinen Anspruch auf  eine pauschale 
Zusicherung für den Umzug in eine beliebige Unterkunft mit 
angemessenen Kosten. 
 

Der bisherige kommunale Träger ist zur Erklärung der Zusi-
cherung verpflichtet, wenn der Umzug erforderlich ist und die 
Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen sind. 
Der Umzug ist erforderlich, wenn ein plausibler, nachvoll-
ziehbarer und verständlicher Grund vorliegt, von dem sich 
auch ein Nichtleistungsempfänger  leiten lassen würde.    

Als erforderlich ist ein Umzug z.B. anzusehen: 
• wenn dieser durch den kommunalen Träger veranlasst 

wurde, 
• wegen der Annahme einer konkret benannten Arbeits-

stelle an einem anderen Ort (nicht schon bei vager Aus-
sicht auf Verbesserung der Arbeitsmarktposition), 

• bei unzureichender Deckung des Unterkunftsbedarfes 
(z.B. bei unzureichenden sanitären Verhältnissen für die 
Versorgung eines Kleinkindes, bei Familienzuwachs), 

• bei ungünstiger Wohnflächenaufteilung und bevorste-
hender Geburt eines Kindes, 

• bei baulichen Mängeln nach Ausschöpfung der Selbst-
hilfeverpflichtung (z.B. bei Feuchtigkeit, starkem 
Schimmelbefall), 

• aus gesundheitlichen Gründen (z.B. Belastung durch 
Ofenheizung, Eintritt einer Behinderung), 

• bei sonstigen dringenden persönlichen und sozialen 
Gründen (z.B. bei Störung des Vertrauensverhältnisses 
in einer Wohngemeinschaft, zur Herstellung einer eheli-
chen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft, zur per-
sönlichen Pflege eines nahen Angehörigen, bei Tren-
nung/Scheidung, bei Bedrohung durch den Partner, Ex- 
Partner oder andere Personen, bei durch besondere 
medizinische Behandlung gebotene Ortsgebundenheit), 

• bei Vorliegen eines rechtkräftigen Räumungsurteils, 
• wenn der Antragsteller nach der Eheschließung einen 

gemeinsamen Hausstand mit seinem Ehepartner be-
gründen will. 

 
11.3. Bei den Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, ist die Zusicherung des kom-
munalen Trägers grundsätzliche Anspruchsvoraussetzung 
für die Anerkennung späterer Unterkunfts- und Heizkosten. 
Sie muss zeitlich vor dem  Abschluss des Neuvertrages ein-
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geholt werden. Das Zusicherungserfordernis ist auf den Fall 
des Erstbezugs einer eigenen Wohnung beschränkt. 
 

Eine Verpflichtung zur Zusicherung besteht, wenn der Be-
troffene aus nachgewiesenen schwerwiegenden sozialen 
Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder eines Eltern-
teils verwiesen werden kann, der Bezug der Unterkunft zur 
Eingliederung in  den Arbeitsmarkt erforderlich ist oder ein 
sonstiger, ähnlicher  schwerwiegender Grund vorliegt.  
 

Eine Verweisung auf die Wohnung der Eltern ist aus 
schwerwiegenden sozialen Gründen insbesondere  dann 
unzumutbar, wenn 
• eine Eltern-Kind-Beziehung nie bestanden hat oder 

nachhaltig und dauerhaft gestört ist (z.B. Jugendlicher 
war seit seiner Geburt oder frühem Kindesalter auswärts 
untergebracht), 

• Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische  
Wohl des Jugendlichen besteht (z.B. Elternteil ist 
schwer alkoholkrank, drogenabhängig, psychisch er-
krankt), 

• Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege in einer anderen 
Familie (Pflegeeltern) erhalten haben oder in einer  Ein-
richtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) unterge-
bracht waren oder individuelle sozialpädagogische In-
tensivbetreuung (Betreuung besonders gefährdeter Ju-
gendlicher durch spezielle Dienste) erhalten haben, 

• der Jugendliche eine eigene Familie hat (z.B. Heirat/ 
Lebenspartnerschaft oder Kind; ehe- oder partner-
schaftsähnliche Beziehungen zählen hingegen nicht da-
zu). 

 

Für die Glaubhaftmachung eines schwerwiegenden sozialen 
Grundes reicht eine bloße gegenseitige Erklärung- nicht 
mehr miteinander leben zu können- nicht aus. Es ist in je-
dem Fall der Konflikt nachvollziehbar darzulegen, um dem 
Leistungsträger eine Prognose für die Zukunft zu ermögli-
chen, ob ein Zusammenleben von Eltern und Kind objektiv 
weiter möglich ist. Hierzu sind auch die Eltern anzuhören. 
Den Eltern ist zu verdeutlichen, dass eine Verweisung des 
grundsätzlich unterhaltsberechtigten Jugendlichen auf eine 
Wohnung bei eigener Leistungsfähigkeit dazu führen wird, 
dass dann ggf. zu gewährende  Leistungen nach dem SGB II 
von ihnen zu erstatten sind. Bei nicht zusammenlebenden 
Eltern kommt grundsätzlich eine Verweisung auf die Woh-
nung des anderen Elternteils in  Betracht.  
Es ist ebenso bei hilfebedürftigen Eltern darauf hinzuweisen, 
dass ggf. durch den Auszug des Kindes die elterliche Woh-
nung nicht mehr den Kriterien zur Angemessenheit ent-
spricht. 
Die Erforderlichkeit des Bezugs einer eigenen Wohnung ist 
zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich bei der 
Aufnahme einer Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit. Zu 
prüfen ist, ob dem Jugendlichen unter Berücksichtigung sei-
ner individuellen Belastbarkeit ein Pendeln zwischen dem 
Wohnort der Eltern und der Arbeitsstätte noch zumutbar ist 
oder ggf. eine vorübergehende Zweitunterkunft (möbliertes 
Zimmer) ausreichend ist. 
 

Ob ein ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt, muss im 
Rahmen einer Einzelfallberatung ermittelt werden. Der bloße 
Auszugswunsch des Jugendlichen und der ggf. positive pä-
dagogische Effekt der Förderung der Selbständigkeit sind 
nicht zu berücksichtigen.  
Das Zusicherungserfordernis setzt einen Leistungsanspruch 
nach dem SGB II oder zumindest einen Leistungsantrag 

voraus. Bei fehlendem Leistungsanspruch besteht kein An-
spruch auf Erteilung einer Zusicherung. LSG NI/HB 
06.11.2007- L 7 AS 626/07 ER 

 

Die  Einholung der Zusicherung ist entbehrlich, wenn der Hil-
febedürftige einen Anspruch auf Erteilung der Zusicherung 
hat und es Ihm aus wichtigem Grund unzumutbar war, die 
Zusicherung vor dem Umzug einzuholen. 
 

Diese Regelung gilt nicht für Jugendliche, die am Stichtag 
17.02.2006 nicht mehr zum Haushalt der Eltern oder eines 
Elternteils gehörten. In diesen Fällen sind jedoch vorrangig 
Unterhaltsansprüche zu prüfen und zu realisieren. Soweit 
Leistungen für eine eigene Wohnung bis zum 17.02.2006 
nicht gewährt wurden, hat der Antragsteller nachzuweisen, 
dass er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zum Haushalt der 
Eltern gehörte. 
 
12. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution,  

Genossenschaftsanteile, Umzugskosten 
 

12.1. Die Übernahme von Kosten, die im Zusammenhang 
mit dem Wohnungswechsel entstehen, liegt im Ermessen 
des Leistungsträgers und setzt die Erteilung einer vorherigen 
Zusicherung voraus. Das Zusicherungsermessen ist jedoch 
eingeschränkt, wenn der Umzug durch den Leistungsträger 
veranlasst ist (z.B. wegen auswärtiger Arbeitsaufnahme) o-
der sonst erforderlich ist. Bei erforderlichen Umzügen kön-
nen die  Kosten demnach nicht versagt werden.  
 

12.2. Dem Hilfebedürftigen ist in der Regel eine freie 
Wohnortwahl zuzubilligen. Für die Feststellung der Ange-
messenheit der Unterkunfts- und Heizkosten am neuen 
Wohnort wird eine Prüfung der Erforderlichkeit des Umzugs 
nicht verlangt. Diese Prüfung ist jedoch für die Übernahme 
von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten unerläss-
lich. BSG 07.11.2006- B 7b AS 10/06 
 

12.3. Leistungen anlässlich eines grundsätzlich erforderli-
chen Umzuges in eine unangemessene Wohnung können 
z.B. gewährt werden, wenn der Hilfebedürftige glaubhaft 
macht, die geringe Differenz zwischen angemessenen und 
tatsächlichen Aufwendungen auf Dauer aus eigenen Mitteln 
bestreiten zu können. 
 

12.4. Für die Zusicherung in Bezug auf die Wohnungsbe-
schaffungskosten ist der bisherige Träger zuständig. Eine 
Übernahme kommt - unter Berücksichtigung der Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - nur für nicht ab-
weisbare und notwendige Kosten in Betracht. Hierzu kön-
nen Kosten gehören für: 
• Makler, 
• Internetrecherchen, 
• Telefonate, 
• Beschaffungen von Zeitungen, 
• Wohnungsbesichtigungsfahrten,  
• doppelte Mietbelastungen 
• Genossenschaftsbeiträge, 
• Kautionsgarantie. 
 
 

12.5. Zu den Wohnungsbeschaffungskosten gehört auch 
die Zahlung einer Mietkaution. Für die Zusicherung der     
Übernahme einer Mietkaution ist der zukünftige kommunale 
Träger zuständig. Die Mietkaution wird im Regelfall als Dar-
lehen und nicht als Zuschuss bewilligt. Vorrangig haben Hil-
febedürftige auf Wohnraum zurückzugreifen, bei denen kei-
ne Kaution verlangt wird, bzw. eine Ausfallbürgschaft der 
Hansestadt Stralsund akzeptiert wird. Zur Sicherung des 
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Darlehens ist der Rückforderungsanspruch gegenüber dem 
Vermieter an den Leistungsträger abzutreten. 
 

Zu beachten ist, dass die Zahlung einer Mietkaution vor dem 
Einzug zu den Wohnungsbeschaffungskosten gehört, für de-
ren Übernahme eine Zusicherung vor Abschluss des Miet-
vertrages erforderlich ist.  
LSG NRW 03.07.2009- L 19 B 138/09 AS ER 

 
12.6. Für die Zusicherung der Umzugskosten ist der bishe-
rige Leistungsträger zuständig. Der Anspruch beschränkt 
sich auf die notwendigen und angemessenen Kosten. Es 
sind alle im Zusammenhang mit und wegen des Umzuges 
anfallenden notwendigen Kosten umfasst. Den Hilfebedürfti-
gen trifft grundsätzlich die Verpflichtung, den Umzug  selbst 
zu organisieren und durchzuführen, um die Kosten zu ver-
ringern. Leistungen nach dem SGB II vermitteln nur Hilfe zur 
Selbsthilfe. 
 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit sind  nur notwendige Umzugskosten zu 
übernehmen. Hierzu können gehören: 
• Transportkosten: z.B. Aufwendungen für erforderlichen 

Mietwagen incl. Benzin 
• Versicherungskosten, 
• Kosten für Anmietung von Umzugskartons und sonsti-

ges Verpackungsmaterial, 
• Kosten für Ausnahmegenehmigung für das Parken ei-

nes Umzugswagens in den Halteverbotszonen, 
• die angemessenen Kosten für die Versorgung mithel-

fender Familienangehöriger und Bekannter (als Pau-
schale können 16,00 € pro Umzugshelfer für max. 4 
Helfer gewährt werden). 

 

Kann der Umzug aus besonderen Gründen (Alter, Behinde-
rung, körperliche Konstitution - ggf. ist eine Stellungnahme 
der Amtsärztin erforderlich) nicht selbst durchgeführt wer-
den, kommt die Übernahme der Aufwendungen für einen 
gewerblich organisierten Umzug in Betracht. Es sind vor 
dem Umzug in der Regel mindestens drei Kostenvoran-
schläge von verschiedenen Umzugsunternehmen einzuho-
len. Dem wirtschaftlichsten Angebot ist der Vorzug zu geben.  

 
13. Direktzahlung an den Vermieter  
Die direkte Zahlung der Kosten für Unterkunft und Heizung 
an den Vermieter wegen nicht sichergestellter zweckent-
sprechender Verwendung ist eine Ermessensentscheidung. 
Eine Direktzahlung an den Vermieter soll das Entstehen von 
Mietschulden verhindern und ist immer dann angebracht, 
wenn 
• Die bewilligten Leistungen für Unterkunft und Heizung in 

der Vergangenheit nicht für die Mietzahlungen verwen-
det wurden oder 

• konkrete Anhaltspunkte vorliegen, nach denen eine sol-
che Gefahr besteht (z.B. bei Fällen mit Suchtproblemen 
oder des unwirtschaftlichen Verhaltens). 
 

Eine Direktzahlung kann auch ohne Vorliegen konkreter 
Hinweise auf eine Zweckentfremdung auf Wunsch des Leis-
tungsberechtigten erfolgen. 
 
14. Übernahme von Schulden 
14.1.  Zum Zweck der Vermeidung von Wohnungslosigkeit 
können im Einzelfall Mietschulden, Energie-, Wasser-, Heiz-
kostenrückstände übernommen werden. Die Geldleistungen 
sollen als Darlehen erbracht werden. In atypischen Ausnah-
mefällen kommt eine Gewährung als Zuschuss in Betracht. 

14.2. Für die Übernahme von Schulden müssen folgende 
Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sein: 
• Schulden nach § 22 Abs. 5 SGB II können nur über-

nommen werden, sofern bereits Leistungen für Unter-
kunft und Heizung erbracht werden. In anderen Fällen 
kommt ggf. § 34 SGB XII in Betracht. 

• Zweck der Schuldenübernahme muss die Sicherung der 
Unterkunft zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder 
die Behebung einer vergleichbaren Notlage sein. (Un-
bewohnbarkeit wegen einer Energiesperre Strom / Hei-
zung). 

• Die Schuldenübernahme muss gerechtfertigt sein. Eine 
Rechtfertigung liegt im Standardfall vor, wenn eine dro-
hende Vermieterkündigung wegen Zahlungsrückstän-
den abgewendet werden kann oder sie nach § 569 Abs. 
3 Nr. 2 BGB unwirksam wird. 
An der Rechtfertigung fehlt es, wenn 
- bereits eine Räumung erfolgte,  
- die Räumung auch durch Übernahme der Rückstände 

nicht mehr abgewendet werden kann,  
 LSG Bln/Brandenbg. 02.03.2009- L 28 AS 253/09 B 

ER, 
- es wiederholt zu Rückständen gekommen und kein 

Selbsthilfewillen erkennbar ist, 
- trotz ausreichendem Einkommens Mietrückstände 

gezielt herbeigeführt werden, 
- die Leistung zur Sicherung einer nicht kostenange-

messenen Unterkunft eingesetzt werden soll LSG  BB 
04.12.2008- L29 B 1928/08 AS ER, 

- der Hilfebedürftige nicht glaubhaft macht, dass er die 
Selbsthilfemöglichkeiten zur Beseitigung der Notlage 
ausgeschöpft hat 

- eine erkennbar zu hohe Forderung vorliegt, 
- die Möglichkeit besteht, ein Ratenzahlungsangebot in 

Anspruch zu nehmen. 
• Ist Schonvermögen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II bzw. 

§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII vorhanden, so ist dieses vor-
rangig zur Tilgung der Schulden einzusetzen. Solange 
Schonvermögen vorhanden ist, darf keine Schulden-
übernahme, auch nicht darlehensweise, erfolgen.    

14.3. Information bei Räumungsklage: Zweck der gesetzlich 
geregelten Mitteilungspflicht des Amtsgerichtes ist es, Ob-
dachlosigkeit vorzubeugen und die, eine Prüfung zu  ermög-
lichen, ob die Kündigung des Mietvertrages noch durch eine 
Schuldenübernahme abgewendet werden kann. Diese Mit-
teilung ersetzt nicht das Antragserfordernis für Leistungen 
nach dem SGB II.  
 
15. Zuschuss an Auszubildende 
15.1. Empfänger von BAB oder BAföG sind gemäß § 7 Abs. 
5 S. 1 SGB II grundsätzlich vom Bezug von Hilfe zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II ausgeschlossen. § 22 Abs. 7 
SGB II bildet jedoch eine Ausnahmeregelung für die Fälle, in 
denen der pauschalierte Unterkunftsbedarf in den gewährten 
Leistungen BAB oder BAföG nicht  ausreicht, um die ange-
messenen Kosten für Unterkunft und Heizung zu decken. 
 

15.2. Die Leistung wird als Zuschuss in Höhe der unge-
deckten und angemessenen Kosten für Unterkunft und Hei-
zung gewährt. Es handelt sich hierbei nicht um Arbeitslosen-
geld II und begründet daher auch keine Sozialversiche-
rungspflicht (§ 19 S. 2 SGB II). Vor der Prüfung einer Leis-
tungsgewährung ist zunächst zu prüfen, ob  überhaupt ein 
Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II greift. Dies ins-
besondere unter Berücksichtigung der Regelungen des § 7 
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Abs. 5 SGB II, wonach in besonderen Härtefällen Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes auch für grundsätzlich 
vom Leistungsanspruch ausgeschlossenen Auszubildende 
gewährt werden können. 

 

Liegt eine entsprechende Härte vor, scheidet eine zu-
schussweise Leistungsgewährung nach § 22 Abs. 7 aus, da 
die darlehensweise Hilfegewährung nach § 7 Abs. 5 SGB II 
vorrangig ist. BSG 06.09.2007- B 17/7b 36/06 R 

 

15.3. Nach § 22 Abs. 7 SGB II kommen nur bestimmte 
Gruppen von Auszubildenden für den Zuschuss in Betracht. 
Dabei handelt es sich um eine abschließende Aufzählung. 
Im Einzelnen sind ausschließlich folgende Auszubildenden 
anspruchsberechtigt: 
• Auszubildende im BAB-Bezug mit eigenem Haushalt ( § 

65 Abs. 1 SGB III) 
• Personen mit berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-

men mit eigenen Haushalt (§ 66 Abs. 3 SGB III) 
• Behinderte Auszubildende außerhalb des Elternhauses 

(§105 Abs. 1 Nr. 4 SGB III) 
• Behinderte Auszubildende in berufsvorbereitenden Be-

rufsausbildungsmaßnahmen (§106 Abs. 1 Nr. 4 SGB III) 
• Schüler, die BAföG beziehen (§ 12 Abs.1 Nr.2, Abs. 2 

BAföG). Ausgenommen sind Schüler von Berufsfach-
schulen und Fachschulklassen, deren Besuch eine ab-
geschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt (§ 12 
Abs. 1 Nr.1 BAföG), da diese ohnehin volles Arbeitslo-
sengeld II erhalten (§ 7 Abs. 6 Nr.2 SGB II). 

• Studierende im Haushalt der Eltern in Fachschulklas-
sen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung voraussetzt, Abendgymnasien und Kollegs sowie 
Fachschulen, Akademien und Hochschulen. 

 

15.4.   Nicht anspruchsberechtigter Personenkreis: 
• Studierende und Auszubildende, die auf Grund von Ein-

kommensanrechnungen oder Überschreitens der 
Höchstförderdauer keine BAB oder Leistungen nach 
dem BAföG erhalten 

• Studierende, die nicht bei ihren Eltern wohnen (§ 13 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr.2 BAföG) 

• Auszubildende in einer beruflichen Ausbildung, die noch 
im Haushalt der Eltern wohnen (haben nach § 7 Abs. 6 
Nr. 1 SGB II Anspruch auf Leistungen zum Lebensun-
terhalt) 

• Teilnehmer an einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme, die im Haushalt der Eltern wohnen (An-
spruch § 7 Abs. 6 SGB II) 

• Schüler von Berufsfachschulen und Fachschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung 
nicht voraussetzt, die in einem eigenen  Haushalt unter-
gebracht sind, bei denen die Voraussetzungen des § 2 
Abs. 1a S. 1. BAföG nicht erfüllt sind (z.B. Ausbildungs-
stätte ist vom Haushalt der Eltern erreichbar oder nicht 
verheiratet oder kein Kind). In diesen Fällen besteht An-
spruchsberechtigung nach § 7 Abs. 6 Nr. 1 SGB II. 

    

15.5. Anspruchsbegründend ist das Vorliegen ungedeckter 
Kosten für Unterkunft und  Heizung. Wohnen die Auszubil-
denden mietfrei, kommt eine Leistungsgewährung nicht in 
Betracht. Auch muss es sich um ungedeckte Kosten für Un-
terkunft und Heizung handeln, d.h. dass nach Einsatz von 
Einkommen und Vermögen Kosten noch offen sind. Es gel-
ten die allgemeinen Regelungen zu Einkommens- und Ver-
mögensanrechnung. BSG 22.03.2010 B4 AS 69/09 R    
 

16. Renovierungskosten 
16.1. Ist eine Einzugsrenovierung mietvertraglich verein-
bart, handelt es sich um Nebenkosten. Diese sind im Rah-
men der Angemessenheit zu übernehmen, sofern diese im 
konkreten Fall erforderlich, ortsüblich sind und weil keine re-
novierten Wohnungen zur Verfügung stehen. Es ist dann zu 
klären, ob die Renovierungskosten  der Höhe nach im kon-
kreten Fall zur Herstellung des Standards einer Wohnung im 
unteren Wohnungssegment erforderlich sind. BSG 
16.12.2008- B 4 AS 49/07 R 
 

16.2. Die Übernahme von Kosten für Schönheitsreparatu-
ren und Auszugsrenovierungen  kommt nur in Betracht, 
wenn die Renovierung auch mietvertraglich tatsächlich ge-
schuldet ist. Nach der ständigen Rechtssprechung des BGH 
sind starre Fristenpläne (Formulierungen wie „spätestens, 
mindestens, innerhalb, übliche Fristen“) in Bezug auf die 
Regelmäßigkeit von Schönheitsreparaturen oder die vom 
Abnutzungsgrad  unabhängig vereinbarte Auszugsrenovie-
rung unwirksam. Der Leistungsberechtigte ist im Innenver-
hältnis zum Vermieter nicht zur Vornahme der Reparaturen 
verpflichtet, so dass auch der Leistungsträger keine Zahlun-
gen hierfür erbringen muss. Die Zurückweisung unrechtmä-
ßiger Forderungen des Vermieters obliegt dem Leistungsbe-
rechtigten im Rahmen seiner Selbsthilfeverpflichtung. 
 

Die Kosten für kleinere Schönheitsreparaturen sind vom 
Leistungsberechtigten selbst zu bestreiten, da diese bereits 
in der Regelleistung enthalten sind. 

 
17. Warmwasserbereitung 
17.1.  Die Aufwendungen für die Warmwasserbereitung sind 
nicht im Rahmen der Kosten für Unterkunft und Heizung zu 
gewähren, da sie grundsätzlich in der Regelleistung  enthal-
ten sind. BSG 27.02.2008- B 14/11b AS 15/07 R 

 

Diese Aufwendungen sind  ggf. von den Heizkosten abzu-
setzen, wenn die  monatlichen Kosten/Abschläge Anteile für 
eine Warmwasserbereitung enthalten. Bereiten Leistungs-
empfänger ihr Warmwasser mit Haushaltsenergie zu, kann 
kein Abschlag von den Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung vorgenommen werden.BSG23.11.2006 B 11b AS 1/06 R 
 

17.2.  Ist es über die Einrichtung getrennter Zähler oder 
sonstiger Vorrichtungen technisch möglich, die Kosten der 
Warmwasserbereitung konkret zu erfassen, so sind auch 
diese  konkreten Kosten, unabhängig von dem im Regelsatz 
enthaltenen, von den geltend gemachten Kosten der Unter-
kunft abzuziehen. LSG Bln/Brandbg. 30.03.2009- 25 B 
2135/08  AS, LSG Reinland-Pfalz 05.05.2009- L 3 B 480/08 
AS 
 

17.3. Aufgrund der nachfolgenden Anpassungen der Regel-
leistungen ergeben sich ausgehend von den jeweiligen Re-
gelleistungen nach der Rechtssprechung des BSG folgende 
Beträge BSG 22.09.2009- B 4 AS 8/09 R.: 

 
Höhe der Regelleistung 

 
Prozentua-
ler Anteil an 
der  
Regelleis-
tung 

 
Entsprechender 
Warmwasser-
kostenanteil 

1.Januar 2005-30.Juni 2006   
331 Euro 100 % 5,97 Euro 
298 Euro 90 % 5,37 Euro 
265 Euro 80 % 4,78 Euro 
199 Euro 60 % 3,58 Euro 
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1.Juli 2006- 30.Juni 2007   
345 Euro 100 % 6,22 Euro 
311 Euro 90 % 5,60 Euro 
276 Euro 80 % 4,98 Euro 
207 Euro 60 % 3,73 Euro 
   
1.Juli 2007 – 30. Juni 2008   
347 Euro 100 % 6,26 Euro 
312 Euro 90 % 5,63 Euro 
278 Euro 80 % 5,01 Euro 
208 Euro 60 % 3,76 Euro 
   
1. Juli 2008- 30.Juni 2009   
351 Euro 100 % 6,33 Euro 
316 Euro 90 % 5,70 Euro 
281 Euro 80 % 5,06 Euro 
211 Euro 60 % 3,80 Euro 
   
ab 01. Juli 2009   
359 Euro 100 % 6,47 Euro 
323 Euro 90 % 5,82 Euro 
287 Euro 80 % 5,18 Euro 
251 Euro 70 % 4,53 Euro 
215 Euro 60 % 3,88 Euro 

Tabelle 8 Warmwasserkostenanteil 
 
Bei der Berechnung des gesamten Warmwasseraufberei-
tungsanteils für eine Wohnung sind alle Bewohner (mit oder 
ohne Leistungsanspruch) einer Wohnung zu berücksichti-
gen. 

 
18. Inkrafttreten 
Diese Neufassung der Unterkunfts- und Heizkostenrichtlinie 
wird mit Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund wirksam. Die bisherige Fassung ist für bereits 
festgestellte Kosten der Unterkunft weiterhin anzuwenden, 
längstens jedoch bis zu einem Umzug.  
 
 

Stralsund, 13.10.2010  
 
gez. Dr. Badrow 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Bekanntmachung  
des Amtes für Kultur, Schule, Sport und ZGM 
 

 
Anmeldung für Schulanfänger 2011 

 

Für alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2011 sechs Jahre alt 
werden, beginnt die Schulpflicht zu Beginn des Schuljahres 
2011/2012 (§ 43 Abs. 1 Schulgesetz für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern vom 13. Februar 2006 in der Fassung des 
ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009).  
Der erste Schultag wird der 15.08.2011 sein.  

In der Hansestadt Stralsund werden alle Kinder schulpflichtig, de-
ren Personensorgeberechtigte (i. d. Regel die Eltern) ihren 
Hauptwohnsitz oder alleinigen Wohnsitz in Stralsund haben. Die 
Schulverwaltung der Hansestadt Stralsund ruft alle Eltern dieser 
Schulanfänger auf, ihre Kinder zur Einschulung anzumelden.   
 
Bei der Anmeldung zur Einschulung ist der Wohnsitz der Eltern 
gegenüber der Schule nachzuweisen (Ausweis o. ä.). 
 
Die Anmeldung für die öffentlichen Grundschulen der Hansestadt 
Stralsund erfolgt am 27.10.2010 von 7.00 bis 18.00 Uhr und am 
28.10.2010 von 7.00 bis 16.00 Uhr in der Regel in den nächst-
gelegenen Grundschulen. Das trifft auch auf die zurückgestellten 
Schulanfänger des vergangenen Jahres zu. 
 
Die Anmeldung zur Einschulung für das Schuljahr 2011/2012 ist 
an folgenden öffentlichen Schulen möglich: 
 

Grundschule Andershof    
Greifswalder Chaussee 65a, 18439 Stralsund  
Tel. 27 05 74 
 

Grundschule „Gerhart Hauptmann“  
Frankenwall 25, 18439 Stralsund    
Tel. 30 60 73 
 

Grundschule „Maria Montessori“   
Kleine Parower Str. 39, 18435 Stralsund   
Tel. 30 87 17 
 

Grundschule „Juri Gagarin“   
Wallensteinstr. 8, 18435 Stralsund    
Tel. 39 11 03 
 

Grundschule „Karsten Sarnow“   
Thomas-Kantzow-Str. 13, 18435 Stralsund   
Tel. 39 10 82 
 

Grundschule „Ferdinand von Schill“ 
Mühlgrabenstr. 6, 18437 Stralsund   
Tel. 49 84 83 
 

Grundschule „Hermann Burmeister“  
Jaromarstr. 10, 18437 Stralsund  
Tel. 49 50 80 
 
 

Die Aufnahme in die Grundschule „Maria Montessori“ ist an 
die Erfüllung von Aufnahmekriterien gebunden. Das Staatli-
che Schulamt Greifswald als untere Schulaufsichtsbehörde 
hat folgende Aufnahmekriterien festgelegt: 
 
A.  Die Eltern des einzuschulenden Kindes haben ihren 

Wohnsitz in Stralsund und das Kind hat bisher ein 
Montessori-Kinderhaus besucht. 

 
B. Das einzuschulende Kind hat ein oder mehrere Ge-

schwister, die die Grundschule „Maria Montessori“ 
besuchen.  

 
C.  Die noch freien Plätze werden vergeben, ohne dass 

die Punkte A und B zutreffen müssen. 
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Amtliche Bekanntmachung 
zum Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung  

gemäß § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes  
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sicherung von Leitungsrechten) 

 

Die untere Wasserbehörde der Hansestadt Stralsund gibt bekannt, dass die Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH 
(REWA mbH), Bauhofstraße 5, 18439 Stralsund, den Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für 
wasserwirtschaftliche Anlagen gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192) 
und § 4 Absatz 1 Nummer 2b – 2d der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20. November 1994 (BGBl. 
I S. 3900) gestellt hat. 
Die REWA mbH beantragt, den öffentlichen Charakter und damit das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
für Schmutzwasserleitungen (SW), Regenwasserleitungen (RW), Mischwasserleitungen (MW) einschließlich der Schutzstreifen 
(SchStr.) entsprechend nachfolgender Liste zu bescheinigen. 
 
 

Gemarkung Grünhufe Flur 1 - Abwasser  
       

1 2 3 4 5 6 8 
Lfd. Gemarkung Flur- Grund- Leitung,  Schutz- Bemerkungen 
Nr. Flur stück buchbl.- Anlage  streifen (Material1 Nennweite, 
      nr. Schl.-Nr. (m) Baujahr) 

1 Grünhufe 1 234/2 11268 RW 4.1 4     B 300, Bj. vor 3.10.1990 
2 Grünhufe 1 302/3 11274 RW 4.1 4 GG 225, Bj. vor 3.10.1990 
3 Grünhufe 1 133/110 11733 RW 4.1 4 B 400, Bj. vor 3.10.1990 
4 Grünhufe 1 133/110 11733 SW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
5 Grünhufe 1 239/4 13198 RW 4.1 4 B 300, Bj. vor 3.10.1990 
6 Grünhufe 1 239/4 13198 RW 4.1 4 GG 225, Bj. vor 3.10.1990 
7 Grünhufe 1 55/10 14900 RW 4.1 4 B 300, Bj. vor 3.10.1990 
8 Grünhufe 1 55/17 15037 RW 4.1 4 B 300, Bj. vor 3.10.1990 

 

 
Gemarkung Stralsund Flur 9 - 56 - Abwasser 
       

1 2 3 4 5 6 8 
Lfd. Gemarkung Flur- Grund- Leitung,  Schutz- Bemerkungen 
Nr. Flur stück buchbl.- Anlage  streifen (Material1 Nennweite, 
      nr. Schl.-Nr. (m) Baujahr) 
1 Stralsund 9 83/21 6775 RW 4.1 4 B 250, Bj. vor 3.10.1990 
2 Stralsund 9 83/21 6775 RW 4.1 4 B 300, Bj. vor 3.10.1990 
3 Stralsund 9 83/21 6775 SW 4.1 4 STZ 150, Bj. vor 3.10.1990 
4 Stralsund 9 83/21 6775 SW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
5 Stralsund 9 83/31 6775 RW 4.1 4 B 300, Bj. vor 3.10.1990 
6 Stralsund 9 83/31 6775 SW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
7 Stralsund 12 74/6 6525 RW 4.1 4 B 200, Bj. vor 3.10.1990 
8 Stralsund 12 74/4 14002 RW 4.1 4 B 200, Bj. vor 3.10.1990 
9 Stralsund 36 90 2947 SW 4.1 4 nur anteiliger Schutzstreifen 
10 Stralsund 45 147 2014 RW 4.1 4 B 500, Bj. vor 3.10.1990 
11 Stralsund 45 147 2014 SW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
12 Stralsund 45 148 2014 SW 4.1 4 AZ 225, Bj. vor 3.10.1990 
13 Stralsund 45 148 2014 RW 4.1 4 B 200, Bj. vor 3.10.1990 
14 Stralsund 45 148 2014 RW 4.1 4 B 500, Bj. vor 3.10.1990 
15 Stralsund 45 148 2014 SW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
16 Stralsund 46 67/83 473 RW 4.1 4 nur anteiliger Schutzstreifen 
17 Stralsund 46 67/69 6317 RW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
18 Stralsund 46 67/69 6317 SW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
19 Stralsund 46 74/4 7633 RW 4.1 4 GG 225, Bj. vor 3.10.1990 
20 Stralsund 46 67/88 10930 RW 4.1 4 B 300, Bj. vor 3.10.1990 
21 Stralsund 46 67/79 11046 RW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 
22 Stralsund 46 75/3 12771 RW 4.1 4 GG 225, Bj. vor 3.10.1990 
23 Stralsund 46 67/74 15902 RW 4.1 4 B 300, Bj. vor 3.10.1990 
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24 Stralsund 46 67/74 15902 SW 4.1 4 PVCU 150, Bj. vor 3.10.1990 
25 Stralsund 46 67/89 16599 RW 4.1 4 nur anteiliger Schutzstreifen 
26 Stralsund 48 8/4 16337 SW 4.1 4 STZ 200, Bj. vor 3.10.1990 

27 Stralsund 56 18/10 5900 RW 4.1 4 PVC-KG 150, Bj. vor 3.10.1990 
28 Stralsund 56 18/10 5900 RW 4.1 4 STZ 150, Bj. vor 3.10.1990 

29 Stralsund 56 18/10 5900 MW 4.1 4 STZ 150, Bj. vor 3.10.1990 
 

Der vorliegende Antrag sowie die Flurkarten im Maßstab 1:1.000, die den Verlauf der Leitungstrasse der in der Liste aufgeführ-
ten Grundstücke erkennen lassen, liegen 4 Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes der Hansestadt Stralsund während der 
Sprechzeiten  
 
Montag   von 8:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag   von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag  von 8:00 bis 12:00 Uhr 
 
im Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, Abteilung Umweltschutz, Hafen- und Seemannsamt, Zimmer 308, 
Schillstraße 5 - 7, 18439 Stralsund, zur Einsichtnahme aus.    
 

Nach § 9 Absatz 4 Satz 5 und Absatz 5 Satz 2 GBBerG hat der Eigentümer eines mit der Grunddienstbarkeit belasteten Grund-
stückes die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen nach Beginn der öffentlichen Bekanntmachung des Antrages Widerspruch 
gegen die Erteilung der Bescheinigung schriftlich oder zur Niederschrift bei der unteren Wasserbehörde einzulegen. Der Wider-
spruch wird Bestandteil der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung.    
 

Durch die untere Wasserbehörde wird nach Ablauf von 4 Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes die Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung erteilt. 
 

Stralsund, 20.09.2010 

  
 
 
 
 

Jahresabschluss 2009 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der WfbM Werkstatt  
für behinderte Menschen Stralsund  
gemeinnützige Gesellschaft mbH 

 

I. Der Jahresabschluss 2009 der WfbM Werkstatt für be-
hinderte Menschen Stralsund gemeinnützige Gesellschaft 
mbH wurde durch die PKF Fasselt, Schlage Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Am 
Vögenteich 26, 18055 Rostock, geprüft und am 
09.04.2010 mit folgendem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen: 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
WfbM Werkstatt für behinderte Menschen Stralsund ge-
meinnützige Gesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ei-
ne Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-

fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt.  
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft.  
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
II. Die Gesellschafterversammlung der WfbM Werkstatt für 
behinderte Menschen Stralsund gemeinnützige Gesell-
schaft mbH hat unter Verzicht auf Form und Frist mit Be-
schluss Nr.: G-4/2010 vom 11.08.2010 sowie gemäß Be-
schluss des Hauptausschusses der Bürgerschaft der Han-
sestadt Stralsund Nr. GH 2010-V-07-0064 vom 27.07.2010 
Folgendes beschlossen: 
Der durch die PKF Fasselt Schlage, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft am 09.04.2010 geprüfte und mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresab-
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schluss zum 31.12.2009 mit einem Jahresüberschuss in 
Höhe von 578,70 Euro und einer Bilanzsumme von 
6.287.851,66 Euro wird festgestellt.  
Der Jahresüberschuss in Höhe von 578,70 Euro wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. 
Der Geschäftsführerin sowie dem Verwaltungsrat wird Ent-
lastung für das Geschäftsjahr 2009 erteilt. 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Werkstatt 
für behinderte Menschen Stralsund gemeinnützige Gesell-
schaftistdie PKF Fasselt Schlage, Wirtschaftsprüfungs-
/Steuerberatungsgesellschaft, Rostock, zu bestellen. 
 

III. Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht werden 
vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung an für sieben Tage in den Geschäftsräumen der 
WfbM Werkstatt für behinderte Menschen Stralsund ge-
meinnützige Gesellschaft mbH, Albert-Schweitzer-Str. 1 in 
Stralsund öffentlich ausgelegt. 
 

Stralsund, den 17.09.2010 
 

gez. Peter Friesenhahn 
Geschäftsführer 
 
 

Jahresabschluss 2009 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 
Bekanntmachung der SWS Entsorgungs GmbH 

 

I. Der Jahresabschluss 2009 der SWS Entsorgungs GmbH 
wurde durch die WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft geprüft und am 12. März 2010 mit folgendem Bestä-
tigungsvermerk versehen: 

 „ Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der SWS 
Entsorgungs GmbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 
01. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ei-
ne Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanz-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bietet. 

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter 
Beachtung  der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 

II. Die Gesellschafterversammlung der SWS Entsorgungs 
GmbH hat am 07.05.2010 den Bericht des Aufsichtsrates 
an die Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 
2009 mit dem Lagebericht festgestellt. 
 

III. Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht werden 
vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung an für sieben Tage in den Geschäftsräumen der 
SWS Entsorgungs GmbH, Voigdehäger Weg 60 in Stral-
sund öffentlich ausgelegt. 
 

Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und 
den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 am 
11.08.2010 dem Bundanzeiger elektronisch unter der HRB 
597 eingereicht zu haben. 
 

Stralsund, den 18.08.2010 
 

gez. Klingenberg  gez. Pagels 
Geschäftsführer  Geschäftsführer 
 

 
 

Jahresabschluss  2009 
gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz 

Bekanntmachung der SWS Seehafen Stralsund GmbH 
 

I.   Der Jahresabschluss 2009 der  SWS Seehafen Stral-
sund GmbH wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft  WIKOM AG geprüft und am 19.03.10  mit folgen-
dem Bestätigungsvermerk versehen : 
„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein  den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft und stellt Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf 
die im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 dargestell-
ten Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 
auf die Ertragslage der Gesellschaft sowie die ausgeführ-
ten Risiken der zukünftigen Entwicklung hin.“ 
 

II.  Die Gesellschafterversammlung der SWS Seehafen 
Stralsund GmbH hat am 27.04.2010 folgenden Beschluss 
gefasst: 
„Der Jahresabschluss 2009 wird festgestellt. 
Der Lagebericht wird genehmigt. 
Dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat wird für das 
Jahr 2009 Entlastung erteilt.“ 
 

III.   Der Landesrechnungshof M-V hat mit Schreiben vom  
04.05.2010 dazu Folgendes festgestellt: 
„Der Landesrechnungshof gibt den Prüfungsbericht nach 
eingeschränkter Prüfung frei (§16 Abs. 3 KPG).“ 
 

IV. Der Jahresabschluss 2009  und der Lagebericht wer-
den vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an für sieben Tage in den Geschäftsräumen der 
SWS Seehafen Stralsund GmbH, Hafenstr. 20 in Stralsund 
öffentlich  ausgelegt. 
Wir geben bekannt, dass der testierte Jahresabschluss 
und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009 beim e-
lektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einge-
reicht wurden. 
 

Stralsund, 27.09.2010 
 

gez. Ostenberg 
Geschäftsführer     
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